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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB)ƒ

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 BGBl. I S. 3850)

Zuletzt geändert durch
Gesetz zur Änderung von Vorschriften über Verkündung und Bekanntmachungen sowie der
Zivilprozessordnung, des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung und der

Abgabenordnung
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044)

– A u s z u g –

Inhaltsübers icht

Vierter Teil
Vergabe öffentlicher Aufträge

Erster Abschnitt
Vergabeverfahren

§ 97 Allgemeine Grundsätze

§ 98 Auftraggeber

§ 99 Öffentliche Aufträge

§ 100 Anwendungsbereich

§ 100a Besondere Ausnahmen für nicht sek-
torspezifische und nicht verteidi-
gungs- und sicherheitsrelevante Auf-
träge

§ 100b Besondere Ausnahmen im Sektoren-
bereich

§ 100c Besondere Ausnahmen in den Berei-
chen Verteidigung und Sicherheit

§ 101 Arten der Vergabe

§ 101a Informations- und Wartepflicht

§ 101b Unwirksamkeit

Zweiter Abschnitt
Nachprüfungsverfahren

I. Nachprüfungsbehörden

§ 102 Grundsatz

§ 103 (weggefallen)

§ 104 Vergabekammern

§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit

§ 106 Einrichtung, Organisation

§ 106a Abgrenzung der Zuständigkeit der
Vergabekammern

II. Verfahren vor der Vergabe-
kammer

§ 107 Einleitung, Antrag
§ 108 Form
§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung
§ 110 Untersuchungsgrundsatz
§ 110a Aufbewahrung vertraulicher Unterla-

gen
§ 111 Akteneinsicht
§ 112 Mündliche Verhandlung
§ 113 Beschleunigung
§ 114 Entscheidung der Vergabekammer
§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens
§ 115a Ausschluss von abweichendem Lan-

desrecht

III. Sofortige Beschwerde
§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit
§ 117 Frist, Form
§ 118 Wirkung
§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren
§ 120 Verfahrensvorschriften
§ 121 Vorabentscheidung über den Zu-

schlag
§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach

Entscheidung des Beschwerdege-
richts

§ 123 Beschwerdeentscheidung
§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht

Dritter Abschnitt
Sonstige Regelungen

§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmiss-
brauch

I.1 GWB: Vergabe öffentlicher Aufträge Inhaltsübersicht

I
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§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauens-
schadens

§ 127 Ermächtigungen
§ 127a Kosten für Gutachten und Stellung-

nahmen nach der Sektorenverord-
nung; Verordnungsermächtigung

§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Verga-
bekammer

§ 129 Korrekturmechanismus der Kommis-
sion

§ 129a Unterrichtungspflichten der Nachprü-
fungsinstanzen

§ 129b Regelung für Auftraggeber nach dem
Bundesberggesetz

Fünfter Teil
Anwendungsbereich des Geset-
zes

§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand,
Geltungsbereich

Sechster Teil
Übergangs- und Schlussbestim-
mungen

§ 131 Übergangsbestimmungen

Anlage
(zu § 98 Nr. 4)

Inhaltsübersicht GWB: Vergabe öffentlicher Aufträge I.1

I
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Vierter Teil
Vergabe öffentlicher Aufträge

Erster Abschnitt
Vergabeverfahren

§97 Allgemeine Grundsätze

(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Wa-
ren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßga-
be der folgenden Vorschriften im Wettbe-
werb und im Wege transparenter Vergabe-
verfahren.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfah-
ren sind gleich zu behandeln, es sei denn,
eine Benachteiligung ist auf Grund dieses
Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestat-
tet.

(3) Mittelständische Interessen sind bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich
zu berücksichtigen. Leistungen sind in der
Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt
nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu ver-
geben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen
zusammen vergeben werden, wenn wirt-
schaftliche oder technische Gründe dies er-
fordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öf-
fentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrneh-
mung oder Durchführung einer öffentlichen
Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftragge-
ber das Unternehmen, sofern es Unteraufträ-
ge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3
zu verfahren.

(4) Aufträge werden an fachkundige, leis-
tungsfähige sowie gesetzestreue und zuver-
lässige Unternehmen vergeben. Für die Auf-
tragsausführung können zusätzliche Anfor-
derungen an Auftragnehmer gestellt werden,
die insbesondere soziale, umweltbezogene
oder innovative Aspekte betreffen, wenn sie
im sachlichen Zusammenhang mit dem Auf-
tragsgegenstand stehen und sich aus der
Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder
weitergehende Anforderungen dürfen an
Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn
dies durch Bundes- oder Landesgesetz vor-
gesehen ist.

(4a) Auftraggeber können Präqualifikations-
systeme einrichten oder zulassen, mit denen

die Eignung von Unternehmen nachgewiesen
werden kann.

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaft-
lichste Angebot erteilt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates nähere Bestimmungen über das
bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren zu
treffen, insbesondere über die Bekanntma-
chung, den Ablauf und die Arten der Vergabe,
über die Auswahl und Prüfung der Unterneh-
men und Angebote, über den Abschluss des
Vertrages und sonstige Fragen des Vergabe-
verfahrens.

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf,
dass der Auftraggeber die Bestimmungen
über das Vergabeverfahren einhält.

§98 Auftraggeber

Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses
Teils sind:
1. Gebietskörperschaften sowie deren Son-

dervermögen,
2. andere juristische Personen des öffentli-

chen und des privaten Rechts, die zu dem
besonderen Zweck gegründet wurden, im
Allgemeininteresse liegende Aufgaben
nichtgewerblicher Art zu erfüllen, wenn
Stellen, die unter Nummer 1 oder 3 fallen,
sie einzeln oder gemeinsam durch Beteili-
gung oder auf sonstige Weise überwie-
gend finanzieren oder über ihre Leitung
die Aufsicht ausüben oder mehr als die
Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Ge-
schäftsführung oder zur Aufsicht berufe-
nen Organe bestimmt haben. Das Gleiche
gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder
gemeinsam mit anderen die überwiegen-
de Finanzierung gewährt oder die Mehr-
heit der Mitglieder eines zur Geschäfts-
führung oder Aufsicht berufenen Organs
bestimmt hat, unter Satz 1 fällt,

3. Verbände, deren Mitglieder unter Num-
mer 1 oder 2 fallen,

4. natürliche oder juristische Personen des
privaten Rechts, die auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder
des Verkehrs tätig sind, wenn diese Tätig-

I.1 GWB: Vergabe öffentlicher Aufträge §§ 97 – 98
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keiten auf der Grundlage von besonderen
oder ausschließlichen Rechten ausgeübt
werden, die von einer zuständigen Behör-
de gewährt wurden, oder wenn Auftrag-
geber, die unter Nummern 1 bis 3 fallen,
auf diese Personen einzeln oder gemein-
sam einen beherrschenden Einfluss aus-
üben können; besondere oder ausschließ-
liche Rechte sind Rechte, die dazu führen,
dass die Ausübung dieser Tätigkeiten ei-
nem oder mehreren Unternehmen vorbe-
halten wird und dass die Möglichkeit an-
derer Unternehmen, diese Tätigkeit aus-
zuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Tä-
tigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser-
und Energieversorgung sowie des Ver-
kehrs sind solche, die in der Anlage auf-
geführt sind,

5. natürliche oder juristische Personen des
privaten Rechts sowie juristische Personen
des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht
unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in
denen sie für Tiefbaumaßnahmen, für die
Errichtung von Krankenhäusern, Sport-,
Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen,
Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsge-
bäuden oder für damit in Verbindung ste-
hende Dienstleistungen und Auslobungs-
verfahren von Stellen, die unter Num-
mern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit
denen diese Vorhaben zu mehr als 50 vom
Hundert finanziert werden,

6. natürliche oder juristische Personen des
privaten Rechts, die mit Stellen, die unter
die Nummern 1 bis 3 fallen, einen Vertrag
über eine Baukonzession abgeschlossen
haben, hinsichtlich der Aufträge an Dritte.

§99 Öffentliche Aufträge

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche
Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit
Unternehmen über die Beschaffung von Leis-
tungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistun-
gen zum Gegenstand haben, Baukonzessio-
nen und Auslobungsverfahren, die zu Dienst-
leistungsaufträgen führen sollen.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaf-
fung von Waren, die insbesondere Kauf oder
Ratenkauf oder Leasing, Miet- oder Pacht-

verhältnisse mit oder ohne Kaufoption be-
treffen. Die Verträge können auch Nebenleis-
tungen umfassen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die Aus-
führung oder die gleichzeitige Planung und
Ausführung eines Bauvorhabens oder eines
Bauwerkes für den öffentlichen Auftragge-
ber, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauar-
beiten ist und eine wirtschaftliche oder tech-
nische Funktion erfüllen soll, oder einer dem
Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zu-
gutekommenden Bauleistung durch Dritte
gemäß den vom Auftraggeber genannten Er-
fordernissen.

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die
Verträge über die Erbringung von Leistungen,
die nicht unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen.

(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils
sind nur solche Auslobungsverfahren, die
dem Auftraggeber auf Grund vergleichender
Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder
ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan
verhelfen sollen.

(6) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über
die Durchführung eines Bauauftrags, bei dem
die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in
einem Entgelt in dem befristeten Recht auf
Nutzung der baulichen Anlage, gegebenen-
falls zuzüglich der Zahlung eines Preises be-
steht.

(7) Verteidigungs- oder sicherheitsrelevante
Aufträge sind Aufträge, deren Auftragsge-
genstand mindestens eine der in den nach-
folgenden Nummern 1 bis 4 genannten Leis-
tungen umfasst:

1. die Lieferung von Militärausrüstung im
Sinne des Absatzes 8, einschließlich dazu-
gehöriger Teile, Bauteile oder Bausätze;

2. die Lieferung von Ausrüstung, die im Rah-
men eines Verschlusssachenauftrags im
Sinne des Absatzes 9 vergeben wird, ein-
schließlich der dazugehörigen Teile, Bau-
teile oder Bausätze;

3. Bauleistungen, Lieferungen und Dienst-
leistungen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der in den Nummern 1 und 2
genannten Ausrüstung in allen Phasen des
Lebenszyklus der Ausrüstung;

§ 99 GWB: Vergabe öffentlicher Aufträge I.1
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4. Bau- und Dienstleistungen speziell für mi-
litärische Zwecke oder Bau- und Dienst-
leistungen, die im Rahmen eines Ver-
schlusssachenauftrags im Sinne des Ab-
satzes 9 vergeben wird.

(8) Militärausrüstung ist jede Ausrüstung, die
eigens zu militärischen Zwecken konzipiert
oder für militärische Zwecke angepasst wird
und zum Einsatz als Waffe, Munition oder
Kriegsmaterial bestimmt ist.

(9) Ein Verschlusssachenauftrag ist ein Auf-
trag für Sicherheitszwecke,

1. bei dessen Erfüllung oder Erbringung Ver-
schlusssachen nach § 4 des Gesetzes über
die Voraussetzungen und das Verfahren
von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes
oder nach den entsprechenden Bestim-
mungen der Länder verwendet werden
oder

2. der Verschlusssachen im Sinne der Num-
mer 1 erfordert oder beinhaltet.

(10) Ein öffentlicher Auftrag, der sowohl den
Einkauf von Waren als auch die Beschaffung
von Dienstleistungen zum Gegenstand hat,
gilt als Dienstleistungsauftrag, wenn der
Wert der Dienstleistungen den Wert der Wa-
ren übersteigt. Ein öffentlicher Auftrag, der
neben Dienstleistungen Bauleistungen um-
fasst, die im Verhältnis zum Hauptgegen-
stand Nebenarbeiten sind, gilt als Dienstleis-
tungsauftrag.

(11) Für einen Auftrag zur Durchführung
mehrerer Tätigkeiten gelten die Bestimmun-
gen für die Tätigkeit, die den Hauptgegen-
stand darstellt.

(12) Ist für einen Auftrag zur Durchführung
von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trink-
wasser- oder Energieversorgung, des Ver-
kehrs oder des Bereichs der Auftraggeber
nach dem Bundesberggesetz und von Tätig-
keiten von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1
bis 3 nicht feststellbar, welche Tätigkeit den
Hauptgegenstand darstellt, ist der Auftrag
nach den Bestimmungen zu vergeben, die für
Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 gelten.
Betrifft eine der Tätigkeiten, deren Durchfüh-
rung der Auftrag bezweckt, sowohl eine Tä-
tigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder

Energieversorgung, des Verkehrs oder des
Bereichs der Auftraggeber nach dem Bundes-
berggesetz als auch eine Tätigkeit, die nicht
in die Bereiche von Auftraggebern nach § 98
Nr. 1 bis 3 fällt, und ist nicht feststellbar,
welche Tätigkeit den Hauptgegenstand dar-
stellt, so ist der Auftrag nach denjenigen Be-
stimmungen zu vergeben, die für Auftragge-
ber mit einer Tätigkeit auf dem Gebiet der
Trinkwasser- und Energieversorgung sowie
des Verkehrs oder des Bundesberggesetzes
gelten.

(13) Ist bei einem Auftrag über Bauleistun-
gen, Lieferungen oder Dienstleistungen ein
Teil der Leistung verteidigungs- oder sicher-
heitsrelevant, wird dieser Auftrag einheitlich
gemäß den Bestimmungen für verteidigungs-
und sicherheitsrelevante Aufträge vergeben,
sofern die Beschaffung in Form eines einheit-
lichen Auftrags aus objektiven Gründen ge-
rechtfertigt ist. Ist bei einem Auftrag über
Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleis-
tungen ein Teil der Leistung verteidigungs-
oder sicherheitsrelevant und fällt der andere
Teil weder in diesen Bereich noch unter die
Vergaberegeln der Sektorenverordnung oder
der Vergabeverordnung, unterliegt die Ver-
gabe dieses Auftrags nicht dem Vierten Teil
dieses Gesetzes, sofern die Beschaffung in
Form eines einheitlichen Auftrags aus objek-
tiven Gründen gerechtfertigt ist.

§100 Anwendungsbereich

(1) Dieser Teil gilt für Aufträge, deren Auf-
tragswert den jeweils festgelegten Schwel-
lenwert erreicht oder überschreitet. Der
Schwellenwert ergibt sich für Aufträge, die

1. von Auftraggebern im Sinne des § 98
Nummer 1 bis 3, 5 und 6 vergeben werden
und nicht unter Nummer 2 oder 3 fallen,
aus § 2 der Vergabeverordnung,

2. von Auftraggebern im Sinne des § 98
Nummer 1 bis 4 vergeben werden und
Tätigkeiten auf dem Gebiet des Verkehrs,
der Trinkwasser- oder Energieversorgung
umfassen, aus § 1 der Sektorenverord-
nung,

3. von Auftraggebern im Sinne des § 98 ver-
geben werden und verteidigungs- oder si-
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cherheitsrelevant im Sinne des § 99 Ab-
satz 7 sind, aus der nach § 127 Nummer 3
erlassenen Verordnung.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die in den Absät-
zen 3 bis 6 und 8 sowie die in den §§ 100a
bis 100c genannten Fälle.

(3) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge.

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand
haben:

1. Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistun-
gen oder

2. Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-
tungen, es sei denn, ihre Ergebnisse wer-
den ausschließlich Eigentum des Auftrag-
gebers für seinen Gebrauch bei der Aus-
übung seiner eigenen Tätigkeit und die
Dienstleistung wird vollständig durch den
Auftraggeber vergütet.

(5) Dieser Teil gilt ungeachtet ihrer Finanzie-
rung nicht für Verträge über

1. den Erwerb von Grundstücken oder vor-
handenen Gebäuden oder anderem unbe-
weglichen Vermögen,

2. Mietverhältnisse für Grundstücke oder
vorhandene Gebäude oder anderes unbe-
wegliches Vermögen oder

3. Rechte an Grundstücken oder vorhande-
nen Gebäuden oder anderem unbewegli-
chen Vermögen.

(6) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen,

1. bei denen die Anwendung dieses Teils den
Auftraggeber dazu zwingen würde, im
Zusammenhang mit dem Vergabeverfah-
ren oder der Auftragsausführung Aus-
künfte zu erteilen, deren Preisgabe seiner
Ansicht nach wesentlichen Sicherheitsin-
teressen der Bundesrepublik Deutschland
im Sinne des Artikels 346 Absatz 1 Buch-
stabe a des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union wider-
spricht,

2. die dem Anwendungsbereich des Arti-
kels 346 Absatz 1 Buchstabe b des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union unterliegen.

(7) Wesentliche Sicherheitsinteressen im Sin-
ne des Absatzes 6, die die Nichtanwendung
dieses Teils rechtfertigen, können betroffen
sein beim Betrieb oder Einsatz der Streitkräf-
te, bei der Umsetzung von Maßnahmen der
Terrorismusbekämpfung oder bei der Be-
schaffung von Informationstechnik oder Tele-
kommunikationsanlagen.
(8) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die nicht nach § 99 Absatz 7 ver-
teidigungs- oder sicherheitsrelevant sind und
1. in Übereinstimmung mit den inländischen

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für
geheim erklärt werden,

2. deren Ausführung nach den in Nummer 1
genannten Vorschriften besondere Sicher-
heitsmaßnahmen erfordert,

3. bei denen die Nichtanwendung des Ver-
gaberechts geboten ist zum Zweck des
Einsatzes der Streitkräfte, zur Umsetzung
von Maßnahmen der Terrorismusbekämp-
fung oder bei der Beschaffung von Infor-
mationstechnikoder Telekommunikations-
anlagen zum Schutz wesentlicher nationa-
ler Sicherheitsinteressen,

4. die vergeben werden auf Grund eines in-
ternationalen Abkommens zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und einem
oder mehreren Staaten, die nicht Ver-
tragsparteien des Übereinkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum sind,
für ein von den Unterzeichnerstaaten ge-
meinsam zu verwirklichendes und zu tra-
gendes Projekt, für das andere Verfah-
rensregeln gelten,

5. die auf Grund eines internationalen Ab-
kommens im Zusammenhang mit der Sta-
tionierung von Truppen vergeben werden
und für die besondere Verfahrensregeln
gelten oder

6. die auf Grund des besonderen Verfahrens
einer internationalen Organisation verge-
ben werden.
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§100a Besondere Ausnahmen für nicht
sektorspezifische und nicht
verteidigungs- und sicherheitsre-
levante Aufträge

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 gilt dieser Teil über die in § 100 Ab-
satz 3 bis 6 und 8 genannten Fälle hinaus
auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 4
genannten Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand
haben:

1. den Kauf, die Entwicklung, die Produktion
oder Koproduktion von Programmen, die
zur Ausstrahlung durch Rundfunk- oder
Fernsehanstalten bestimmt sind, sowie
die Ausstrahlung von Sendungen oder

2. finanzielle Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf
oder Übertragung von Wertpapieren oder
anderen Finanzinstrumenten, insbesonde-
re Geschäfte, die der Geld- oder Kapital-
beschaffung der Auftraggeber dienen, so-
wie Dienstleistungen der Zentralbanken.

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die
ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nummer 1,
2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verord-
nung beruhendes ausschließliches Recht hat,
die Leistung zu erbringen.

(4) Dieser Teil gilt nicht für Aufträge, die
hauptsächlich den Zweck haben, dem Auf-
traggeber die Bereitstellung oder den Betrieb
öffentlicher Telekommunikationsnetze oder
die Bereitstellung eines oder mehrerer Tele-
kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit
zu ermöglichen.

§100b Besondere Ausnahmen im Sekto-
renbereich

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 gilt dieser Teil über die in § 100 Ab-
satz 3 bis 6 und 8 genannten Fälle hinaus
auch nicht für die in den Absätzen 2 bis 9
genannten Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die Folgendes zum Gegenstand
haben:

1. finanzielle Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf
oder Übertragung von Wertpapieren oder
anderen Finanzinstrumenten, insbesonde-
re Geschäfte, die der Geld- oder Kapital-
beschaffung der Auftraggeber dienen, so-
wie Dienstleistungen der Zentralbanken,

2. bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trink-
wasserversorgung die Beschaffung von
Wasser oder

3. bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Ener-
gieversorgung die Beschaffung von Ener-
gie oder von Brennstoffen zur Energieer-
zeugung.

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Dienstleistungsaufträgen an eine Person, die
ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nummer 1,
2 oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verord-
nung beruhendes ausschließliches Recht hat,
die Leistung zu erbringen.

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die

1. von Auftraggebern nach § 98 Nummer 4
vergeben werden, soweit sie anderen
Zwecken dienen als der Sektorentätigkeit,

2. zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem
Gebiet der Trinkwasser- oder Energiever-
sorgung oder des Verkehrs außerhalb des
Gebiets der Europäischen Union vergeben
werden, wenn sie nicht mit der tatsächli-
chen Nutzung eines Netzes oder einer An-
lage innerhalb dieses Gebietes verbunden
sind,

3. zum Zweck der Weiterveräußerung oder
Vermietung an Dritte vergeben werden,
wenn
a) dem Auftraggeber kein besonderes

oder ausschließliches Recht zum Ver-
kauf oder zur Vermietung des Auf-
tragsgegenstandes zusteht und

b) andere Unternehmen die Möglichkeit
haben, diese Waren unter gleichen Be-
dingungen wie der betreffende Auf-
traggeber zu verkaufen oder zu ver-
mieten, oder

4. der Ausübung einer Tätigkeit auf dem Ge-
biet der Trinkwasser- oder Energieversor-
gung oder des Verkehrs dienen, soweit die
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Europäische Kommission nach Artikel 30
der Richtlinie 2004/17/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom
31. März 2004 zur Koordinierung der Zu-
schlagserteilung durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung sowie der Postdienste
(ABl. L 7 vom 7. 1. 2005, S. 7) festgestellt
hat, dass diese Tätigkeit in Deutschland
auf Märkten mit freiem Zugang unmittel-
bar dem Wettbewerb ausgesetzt ist und
dies durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie im Bundesan-
zeiger bekannt gemacht worden ist.

(5) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Baukonzessionen zum Zweck der Durchfüh-
rung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder
des Verkehrs.
(6) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absat-
zes 7 nicht für die Vergabe von Aufträgen,
1. die an ein Unternehmen, das mit dem

Auftraggeber verbunden ist, vergeben
werden oder

2. die von einem gemeinsamen Unterneh-
men, das mehrere Auftraggeber, die auf
dem Gebiet der Trinkwasser- oder Ener-
gieversorgung oder des Verkehrs tätig
sind, ausschließlich zur Durchführung die-
ser Tätigkeiten gebildet haben, an ein Un-
ternehmen vergeben werden, das mit ei-
nem dieser Auftraggeber verbunden ist.

(7) Absatz 6 gilt nur, wenn mindestens
80 Prozent des von dem verbundenen Unter-
nehmen während der letzten drei Jahre in der
Europäischen Union erzielten durchschnittli-
chen Umsatzes im entsprechenden Liefer-
oder Bau- oder Dienstleistungssektor aus der
Erbringung dieser Lieferungen oder Leistun-
gen für die mit ihm verbundenen Auftragge-
ber stammen. Sofern das Unternehmen noch
keine drei Jahre besteht, gilt Absatz 6, wenn
zu erwarten ist, dass in den ersten drei Jahren
seines Bestehens wahrscheinlich mindestens
80 Prozent erreicht werden. Werden die glei-
chen oder gleichartige Lieferungen oder Bau-
oder Dienstleistungen von mehr als einem
mit dem Auftraggeber verbundenen Unter-
nehmen erbracht, wird die Prozentzahl unter

Berücksichtigung des Gesamtumsatzes er-
rechnet, den diese verbundenen Unterneh-
men mit der Erbringung der Lieferung oder
Leistung erzielen. § 36 Absatz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(8) Dieser Teil gilt vorbehaltlich des Absat-
zes 9 nicht für die Vergabe von Aufträgen, die

1. ein gemeinsames Unternehmen, das meh-
rere Auftraggeber, die auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder
des Verkehrs tätig sind, ausschließlich zur
Durchführung von diesen Tätigkeiten ge-
bildet haben, an einen dieser Auftragge-
ber vergibt, oder

2. ein Auftraggeber an ein gemeinsames Un-
ternehmen im Sinne der Nummer 1, an
dem er beteiligt ist, vergibt.

(9) Absatz 8 gilt nur, wenn

1. das gemeinsame Unternehmen errichtet
wurde, um die betreffende Tätigkeit wäh-
rend eines Zeitraumes von mindestens
drei Jahren durchzuführen, und

2. in dem Gründungsakt festgelegt wird,
dass die dieses Unternehmen bildenden
Auftraggeber dem Unternehmen zumin-
dest während des gleichen Zeitraumes
angehören werden.

§100c Besondere Ausnahmen in den
Bereichen Verteidigung und
Sicherheit

(1) Im Fall des § 100 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 gilt dieser Teil über die in § 100 Ab-
satz 3 bis 6 genannten Fälle hinaus auch nicht
für die in den Absätzen 2 bis 4 genannten
Aufträge.

(2) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die

1. Finanzdienstleistungen mit Ausnahme von
Versicherungsdienstleistungen zum Ge-
genstand haben,

2. zum Zweck nachrichtendienstlicher Tätig-
keiten vergeben werden,

3. im Rahmen eines Kooperationsprogramms
vergeben werden, das
a) auf Forschung und Entwicklung beruht

und
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b) mit mindestens einem anderen EU-Mit-
gliedstaat für die Entwicklung eines
neuen Produkts und gegebenenfalls die
späteren Phasen des gesamten oder
eines Teils des Lebenszyklus dieses
Produkts durchgeführt wird,

4. die Bundesregierung, eine Landesregie-
rung oder eine Gebietskörperschaft an
eine andere Regierung oder an eine Ge-
bietskörperschaft eines anderen Staates
vergibt und die Folgendes zum Gegen-
stand haben:
a) die Lieferung von Militärausrüstung

oder die Lieferung von Ausrüstung, die
im Rahmen eines Verschlusssachenauf-
trags im Sinne des § 99 Absatz 9 ver-
geben wird,

b) Bau- und Dienstleistungen, die in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dieser
Ausrüstung stehen,

c) Bau- und Dienstleistungen speziell für
militärische Zwecke oder

d) Bau- und Dienstleistungen, die im Rah-
men eines Verschlusssachenauftrags
im Sinne des § 99 Absatz 9 vergeben
werden.

(3) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die in einem Land außerhalb der
Europäischen Union vergeben werden; zu
diesen Aufträgen gehören auch zivile Be-
schaffungen im Rahmen des Einsatzes von
Streitkräften oder von Polizeien des Bundes
oder der Länder außerhalb des Gebiets der
Europäischen Union, wenn der Einsatz es er-
fordert, dass sie mit im Einsatzgebiet ansäs-
sigen Unternehmen geschlossen werden. Zi-
vile Beschaffungen sind Beschaffungen nicht
militärischer Produkte und Bau- oder Dienst-
leistungen für logistische Zwecke.

(4) Dieser Teil gilt nicht für die Vergabe von
Aufträgen, die besonderen Verfahrensregeln
unterliegen,

1. die sich aus einem internationalen Ab-
kommen oder einer internationalen Ver-
einbarung ergeben, das oder die zwischen
einem oder mehreren Mitgliedstaaten und
einem oder mehreren Drittstaaten, die
nicht Vertragsparteien des Übereinkom-

mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum sind, geschlossen wurde,

2. die sich aus einem internationalen Ab-
kommen oder einer internationalen Ver-
einbarung im Zusammenhang mit der Sta-
tionierung von Truppen ergeben, das oder
die Unternehmen eines Mitgliedstaats
oder eines Drittstaates betrifft, oder

3. die für eine internationale Organisation
gelten, wenn diese für ihre Zwecke Be-
schaffungen tätigt oder wenn ein Mit-
gliedstaat Aufträge nach diesen Regeln
vergeben muss.

§101 Arten der Vergabe

(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau-
und Dienstleistungsaufträgen erfolgt in offe-
nen Verfahren, in nicht offenen Verfahren, in
Verhandlungsverfahren oder im wettbewerb-
lichen Dialog.

(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen
eine unbeschränkte Anzahl von Unterneh-
men öffentlich zur Abgabe von Angeboten
aufgefordert wird.

(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich
zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis so-
dann eine beschränkte Anzahl von Unterneh-
men zur Angebotsabgabe aufgefordert.

(4) Ein wettbewerblicher Dialog ist ein Ver-
fahren zur Vergabe besonders komplexer
Aufträge durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 1
bis 3, soweit sie nicht auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder
des Verkehrs tätig sind, und § 98 Nr. 5. In
diesem Verfahren erfolgen eine Aufforderung
zur Teilnahme und anschließend Verhandlun-
gen mit ausgewählten Unternehmen über
alle Einzelheiten des Auftrags.

(5) Verhandlungsverfahren sind Verfahren,
bei denen sich der Auftraggeber mit oder
ohne vorherige öffentliche Aufforderung zur
Teilnahme an ausgewählte Unternehmen
wendet, um mit einem oder mehreren über
die Auftragsbedingungen zu verhandeln.

(6) Eine elektronische Auktion dient der
elektronischen Ermittlung des wirtschaft-
lichsten Angebotes. Ein dynamisches elektro-
nisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes
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ausschließlich elektronisches offenes Verga-
beverfahren zur Beschaffung marktüblicher
Leistungen, bei denen die allgemein auf dem
Markt verfügbaren Spezifikationen den An-
forderungen des Auftraggebers genügen.
(7) Öffentliche Auftraggeber haben das offe-
ne Verfahren anzuwenden, es sei denn, auf
Grund dieses Gesetzes ist etwas anderes ge-
stattet. Auftraggebern stehen, soweit sie auf
dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energie-
versorgung oder des Verkehrs tätig sind, das
offene Verfahren, das nicht offene Verfahren
und das Verhandlungsverfahren nach ihrer
Wahl zur Verfügung. Bei der Vergabe von
verteidigungs- und sicherheitsrelevanten
Aufträgen können öffentliche Auftraggeber
zwischen dem nicht offenen Verfahren und
dem Verhandlungsverfahren wählen.

§101a Informations- und Wartepflicht
(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen
Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt
werden sollen, über den Namen des Unter-
nehmens, dessen Angebot angenommen
werden soll, über die Gründe der vorgesehe-
nen Nichtberücksichtigung ihres Angebots
und über den frühesten Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses unverzüglich in Textform zu
informieren. Dies gilt auch für Bewerber, de-
nen keine Information über die Ablehnung
ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wur-
de, bevor die Mitteilung über die Zuschlags-
entscheidung an die betroffenen Bieter er-
gangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalender-
tage nach Absendung der Information nach
den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden. Wird
die Information per Fax oder auf elektroni-
schem Weg versendet, verkürzt sich die Frist
auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am
Tag nach der Absendung der Information
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zu-
gangs beim betroffenen Bieter und Bewerber
kommt es nicht an.
(2) Die Informationspflicht entfällt in Fällen,
in denen das Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung wegen besonde-
rer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.

§101b Unwirksamkeit
(1) Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam,
wenn der Auftraggeber
1. gegen § 101a verstoßen hat oder
2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an

ein Unternehmen erteilt, ohne andere Un-
ternehmen am Vergabeverfahren zu be-
teiligen und ohne dass dies aufgrund Ge-
setzes gestattet ist

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungs-
verfahren nach Absatz 2 festgestellt worden
ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann
nur festgestellt werden, wenn sie im Nach-
prüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalen-
dertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch
nicht später als sechs Monate nach Vertrags-
schluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amts-
blatt der Europäischen Union bekannt ge-
macht, endet die Frist zur Geltendmachung
der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veröffentlichung der Bekanntmachung der
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europä-
ischen Union.

Zweiter Abschnitt
Nachprüfungsverfahren

I. Nachprüfungsbehörden

§102 Grundsatz
Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von
Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge der Nachprüfung durch
die Vergabekammern.

§103 (weggefallen)

§104 Vergabekammern
(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher
Aufträge nehmen die Vergabekammern des
Bundes für die dem Bund zuzurechnenden
Aufträge, die Vergabekammern der Länder
für die diesen zuzurechnenden Aufträge
wahr.
(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige
Ansprüche gegen öffentliche Auftraggeber,
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die auf die Vornahme oder das Unterlassen
einer Handlung in einem Vergabeverfahren
gerichtet sind, können nur vor den Vergabe-
kammern und dem Beschwerdegericht gel-
tend gemacht werden.

(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Ge-
richte für die Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen und die Befugnisse
der Kartellbehörden zur Verfolgung von Ver-
stößen insbesondere gegen §§ 19 und 20
bleiben unberührt.

§105 Besetzung, Unabhängigkeit

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit
im Rahmen der Gesetze unabhängig und in
eigener Verantwortung aus.

(2) Die Vergabekammern entscheiden in der
Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtli-
cher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der
hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf
Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren
Verwaltungsdienst oder vergleichbar fach-
kundige Angestellte sein. Der Vorsitzende
oder der hauptamtliche Beisitzer müssen die
Befähigung zum Richteramt haben; in der
Regel soll dies der Vorsitzende sein. Die Bei-
sitzer sollen über gründliche Kenntnisse des
Vergabewesens, die ehrenamtlichen Beisitzer
auch über mehrjährige praktische Erfahrun-
gen auf dem Gebiet des Vergabewesens ver-
fügen. Bei der Überprüfung der Vergabe von
verteidigungs- und sicherheitsrelevanten
Aufträgen im Sinne des § 99 Absatz 7 können
die Vergabekammern abweichend von Satz 1
auch in der Besetzung mit einem Vorsitzen-
den und zwei hauptamtlichen Beisitzern ent-
scheiden.

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem
Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Bei-
sitzer ohne mündliche Verhandlung durch
unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Ent-
scheidung übertragen. Diese Übertragung ist
nur möglich, sofern die Sache keine wesent-
lichen Schwierigkeiten in tatsächlicher oder
rechtlicher Hinsicht aufweist und die Ent-
scheidung nicht von grundsätzlicher Bedeu-
tung sein wird.

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für
eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie
entscheiden unabhängig und sind nur dem
Gesetz unterworfen.

§106 Einrichtung, Organisation

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl
von Vergabekammern beim Bundeskartell-
amt ein. Einrichtung und Besetzung der Ver-
gabekammern sowie die Geschäftsverteilung
bestimmt der Präsident des Bundeskartell-
amts. Ehrenamtliche Beisitzer und deren
Stellvertreter ernennt er auf Vorschlag der
Spitzenorganisationen der öffentlich-rechtli-
chen Kammern. Der Präsident des Bundes-
kartellamts erlässt nach Genehmigung durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie eine Geschäftsordnung und ver-
öffentlicht diese im Bundesanzeiger.

(2) Die Einrichtung, Organisation und Beset-
zung der in diesem Abschnitt genannten
Stellen (Nachprüfungsbehörden) der Länder
bestimmen die nach Landesrecht zuständi-
gen Stellen, mangels einer solchen Bestim-
mung die Landesregierung, die die Ermächti-
gung weiter übertragen kann. Die Länder
können gemeinsame Nachprüfungsbehörden
einrichten.

§106a Abgrenzung der Zuständigkeit
der Vergabekammern

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zu-
ständig für die Nachprüfung der Vergabever-
fahren

1. des Bundes;
2. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2,

sofern der Bund die Beteiligung überwie-
gend verwaltet oder die sonstige Finan-
zierung überwiegend gewährt hat oder
über die Leitung überwiegend die Aufsicht
ausübt oder die Mitglieder des zur Ge-
schäftsführung oder zur Aufsicht berufe-
nen Organs überwiegend bestimmt hat, es
sei denn, die an dem Auftraggeber Betei-
ligten haben sich auf die Zuständigkeit ei-
ner anderen Vergabekammer geeinigt;

3. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 4,
sofern der Bund auf sie einen beherr-
schenden Einfluss ausübt; ein beherr-
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schender Einfluss liegt vor, wenn der Bund
unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit
des gezeichneten Kapitals des Auftragge-
bers besitzt oder über die Mehrheit der mit
den Anteilen des Auftraggebers verbun-
denen Stimmrechte verfügt oder mehr als
die Hälfte der Mitglieder des Verwal-
tungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des
Auftraggebers bestellen kann;

4. von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5,
sofern der Bund die Mittel überwiegend
bewilligt hat;

5. von Auftraggebern nach § 98 Nr. 6, sofern
die unter § 98 Nr. 1 bis 3 fallende Stelle
dem Bund zuzuordnen ist;

6. die im Rahmen der Organleihe für den
Bund durchgeführt werden.

(2) Wird das Vergabeverfahren von einem
Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für
den Bund durchgeführt, ist die Vergabekam-
mer dieses Landes zuständig. Ist in entspre-
chender Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2
bis 6 ein Auftraggeber einem Land zuzuord-
nen, ist die Vergabekammer des jeweiligen
Landes zuständig.
(3) In allen anderen Fällen wird die Zustän-
digkeit der Vergabekammern nach dem Sitz
des Auftraggebers bestimmt. Bei länderüber-
greifenden Beschaffungen benennen die
Auftraggeber in der Vergabebekanntma-
chung nur eine zuständige Vergabekammer.

II. Verfahren vor der Vergabekammer

§107 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprü-
fungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das
ein Interesse am Auftrag hat und eine Ver-
letzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7
durch Nichtbeachtung von Vergabevorschrif-
ten geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass
dem Unternehmen durch die behauptete
Verletzung der Vergabevorschriften ein Scha-
den entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß

gegen Vergabevorschriften im Vergabe-

verfahren erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt
hat,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar
sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur An-
gebotsabgabe oder zur Bewerbung ge-
genüber dem Auftraggeber gerügt wer-
den,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar
sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
in der Bekanntmachung benannten Frist
zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung
gegenüber dem Auftraggeber gerügt wer-
den,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen
sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Fest-
stellung der Unwirksamkeit des Vertrages
nach § 101b Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2
bleibt unberührt.

§108 Form
(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabe-
kammer einzureichen und unverzüglich zu
begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren
enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge-
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat einen Empfangsbevollmächtigten
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu be-
nennen.
(2) Die Begründung muss die Bezeichnung
des Antragsgegners, eine Beschreibung der
behaupteten Rechtsverletzung mit Sachver-
haltsdarstellung und die Bezeichnung der
verfügbaren Beweismittel enthalten sowie
darlegen, dass die Rüge gegenüber dem
Auftraggeber erfolgt ist; sie soll, soweit be-
kannt, die sonstigen Beteiligten benennen.

§109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung
Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller,
der Auftraggeber und die Unternehmen, de-
ren Interessen durch die Entscheidung
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schwerwiegend berührt werden und die des-
wegen von der Vergabekammer beigeladen
worden sind. Die Entscheidung über die Bei-
ladung ist unanfechtbar.

§110 Untersuchungsgrundsatz

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sach-
verhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei
auf das beschränken, was von den Beteilig-
ten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt
sein muss. Zu einer umfassenden Rechtmä-
ßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer
nicht verpflichtet. Sie achtet bei ihrer gesam-
ten Tätigkeit darauf, dass der Ablauf des
Vergabeverfahrens nicht unangemessen be-
einträchtigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag da-
rauf, ob er offensichtlich unzulässig oder un-
begründet ist. Dabei berücksichtigt die Ver-
gabekammer auch einen vorsorglich hinter-
legten Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftrag-
gebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich
unzulässig oder unbegründet ist, übermittelt
die Vergabekammer dem Auftraggeber eine
Kopie des Antrags und fordert bei ihm die
Akten an, die das Vergabeverfahren doku-
mentieren (Vergabeakten). Der Auftraggeber
hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur
Verfügung zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1
bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend.

§110a Aufbewahrung vertraulicher
Unterlagen

(1) Die Vergabekammer stellt die Vertrau-
lichkeit von Verschlusssachen und anderen
vertraulichen Informationen sicher, die in den
von den Parteien übermittelten Unterlagen
enthalten sind.

(2) Die Mitglieder der Vergabekammern sind
zur Geheimhaltung verpflichtet; die Ent-
scheidungsgründe dürfen Art und Inhalt der
geheim gehaltenen Urkunden, Akten, elekt-
ronischen Dokumente und Auskünfte nicht
erkennen lassen.

§111 Akteneinsicht

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der
Vergabekammer einsehen und sich durch die
Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigun-

gen, Auszüge oder Abschriften erteilen las-
sen.
(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die
Unterlagen zu versagen, soweit dies aus
wichtigen Gründen, insbesondere des Ge-
heimschutzes oder zur Wahrung von Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnissen geboten
ist.
(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung sei-
ner Akten oder Stellungnahmen auf die in
Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuwei-
sen und diese in den Unterlagen entspre-
chend kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht,
kann die Vergabekammer von seiner Zustim-
mung auf Einsicht ausgehen.
(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur
im Zusammenhang mit der sofortigen Be-
schwerde in der Hauptsache angegriffen
werden.

§112 Mündliche Verhandlung
(1) Die Vergabekammer entscheidet auf
Grund einer mündlichen Verhandlung, die
sich auf einen Termin beschränken soll. Alle
Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellung-
nahme. Mit Zustimmung der Beteiligten oder
bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher
Unbegründetheit des Antrags kann nach
Lage der Akten entschieden werden.
(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Ver-
handlungstermin nicht erschienen oder nicht
ordnungsgemäß vertreten sind, kann in der
Sache verhandelt und entschieden werden.

§113 Beschleunigung
(1) Die Vergabekammer trifft und begründet
ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer
Frist von fünf Wochen ab Eingang des An-
trags. Bei besonderen tatsächlichen oder
rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsit-
zende im Ausnahmefall die Frist durch Mit-
teilung an die Beteiligten um den erforderli-
chen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum
soll nicht länger als zwei Wochen dauern. Er
begründet diese Verfügung schriftlich.
(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung
des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem
auf Förderung und raschen Abschluss des
Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht.
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Den Beteiligten können Fristen gesetzt wer-
den, nach deren Ablauf weiterer Vortrag un-
beachtet bleiben kann.

§114 Entscheidung der
Vergabekammer

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der
Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist
und trifft die geeigneten Maßnahmen, um
eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine
Schädigung der betroffenen Interessen zu
verhindern. Sie ist an die Anträge nicht ge-
bunden und kann auch unabhängig davon
auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfah-
rens einwirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht
aufgehoben werden. Hat sich das Nachprü-
fungsverfahren durch Erteilung des Zu-
schlags, durch Aufhebung oder durch Ein-
stellung des Vergabeverfahrens oder in sons-
tiger Weise erledigt, stellt die Vergabekam-
mer auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine
Rechtsverletzung vorgelegen hat. § 113
Abs. 1 gilt in diesem Fall nicht.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer er-
geht durch Verwaltungsakt. Die Vollstre-
ckung richtet sich, auch gegen einen Ho-
heitsträger, nach den Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzen des Bundes und der Länder.
Die §§ 61 und 86a Satz 2 gelten entspre-
chend.

§115 Aussetzung des Vergabeverfah-
rens

(1) Informiert die Vergabekammer den öf-
fentlichen Auftraggeber in Textform über den
Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor einer
Entscheidung der Vergabekammer und dem
Ablauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1
den Zuschlag nicht erteilen.

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftrag-
geber auf seinen Antrag oder auf Antrag des
Unternehmens, das nach § 101a vom Auf-
traggeber als das Unternehmen benannt ist,
das den Zuschlag erhalten soll, gestatten,
den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen
seit Bekanntgabe dieser Entscheidung zu er-
teilen, wenn unter Berücksichtigung aller
möglicherweise geschädigten Interessen so-

wie des Interesses der Allgemeinheit an ei-
nem raschen Abschluss des Vergabeverfah-
rens die nachteiligen Folgen einer Verzöge-
rung der Vergabe bis zum Abschluss der
Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile
überwiegen. Bei der Abwägung ist das Inte-
resse der Allgemeinheit an einer wirtschaftli-
chen Erfüllung der Aufgaben des Auftragge-
bers zu berücksichtigen; bei verteidigungs-
oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sin-
ne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich beson-
dere Verteidigungs- und Sicherheitsinteres-
sen zu berücksichtigen. Die Vergabekammer
berücksichtigt dabei auch die allgemeinen
Aussichten des Antragstellers im Vergabe-
verfahren, den Auftrag zu erhalten. Die Er-
folgsaussichten des Nachprüfungsantrags
müssen nicht in jedem Falle Gegenstand der
Abwägung sein. Das Beschwerdegericht
kann auf Antrag das Verbot des Zuschlags
nach Absatz 1 wiederherstellen; § 114 Abs. 2
Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die Vergabe-
kammer den Zuschlag nicht gestattet, kann
das Beschwerdegericht auf Antrag des Auf-
traggebers unter den Voraussetzungen der
Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag gestat-
ten. Für das Verfahren vor dem Beschwerde-
gericht gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2 und
Absatz 3 entsprechend. Eine sofortige Be-
schwerde nach § 116 Abs. 1 ist gegen Ent-
scheidungen der Vergabekammer nach die-
sem Absatz nicht zulässig.

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97
Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere Weise
als durch den drohenden Zuschlag gefährdet,
kann die Kammer auf besonderen Antrag mit
weiteren vorläufigen Maßnahmen in das
Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei
den Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2
Satz 1 zugrunde. Diese Entscheidung ist nicht
selbständig anfechtbar. Die Vergabekammer
kann die von ihr getroffenen weiteren vor-
läufigen Maßnahmen nach den Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzen des Bundes und der
Länder durchsetzen; die Maßnahmen sind
sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entspre-
chend.

(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 100 Absatz 8 Num-
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mer 1 bis 3 geltend, entfällt das Verbot des
Zuschlages nach Absatz 1 fünf Werktage
nach Zustellung eines entsprechenden
Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zu-
stellung ist durch die Vergabekammer unver-
züglich nach Eingang des Schriftsatzes vor-
zunehmen. Auf Antrag kann das Beschwer-
degericht das Verbot des Zuschlages wieder-
herstellen. § 121 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1
sowie Abs. 3 und 4 finden entsprechende
Anwendung.

§115a Ausschluss von abweichendem
Landesrecht

Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen
zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hier-
von durch Landesrecht nicht abgewichen
werden.

III. Sofortige Beschwerde

§116 Zulässigkeit, Zuständigkeit
(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekam-
mer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie
steht den am Verfahren vor der Vergabe-
kammer Beteiligten zu.
(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zuläs-
sig, wenn die Vergabekammer über einen
Antrag auf Nachprüfung nicht innerhalb der
Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; in
diesem Fall gilt der Antrag als abgelehnt.
(3) Über die sofortige Beschwerde entschei-
det ausschließlich das für den Sitz der Verga-
bekammer zuständige Oberlandesgericht.
Bei den Oberlandesgerichten wird ein Verga-
besenat gebildet.
(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2
können von den Landesregierungen durch
Rechtsverordnung anderen Oberlandesge-
richten oder dem Obersten Landesgericht zu-
gewiesen werden. Die Landesregierungen
können die Ermächtigung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen.

§117 Frist, Form
(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer
Notfrist von zwei Wochen, die mit der Zu-
stellung der Entscheidung, im Fall des § 116
Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt,

schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzu-
legen.
(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit
ihrer Einlegung zu begründen. Die Beschwer-
debegründung muss enthalten:
1. die Erklärung, inwieweit die Entscheidung

der Vergabekammer angefochten und
eine abweichende Entscheidung bean-
tragt wird,

2. die Angabe der Tatsachen und Beweismit-
tel, auf die sich die Beschwerde stützt.

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen
Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt
nicht für Beschwerden von juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts.
(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind
die anderen Beteiligten des Verfahrens vor
der Vergabekammer vom Beschwerdeführer
durch Übermittlung einer Ausfertigung der
Beschwerdeschrift zu unterrichten.

§118 Wirkung
(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschie-
bende Wirkung gegenüber der Entscheidung
der Vergabekammer. Die aufschiebende Wir-
kung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der
Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer
den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so
kann das Beschwerdegericht auf Antrag des
Beschwerdeführers die aufschiebende Wir-
kung bis zur Entscheidung über die Be-
schwerde verlängern.
(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Ab-
satz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung
aller möglicherweise geschädigten Interes-
sen die nachteiligen Folgen einer Verzöge-
rung der Vergabe bis zur Entscheidung über
die Beschwerde die damit verbundenen Vor-
teile überwiegen. Bei der Abwägung ist das
Interesse der Allgemeinheit an einer wirt-
schaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auf-
traggebers zu berücksichtigen; bei verteidi-
gungs- oder sicherheitsrelevanten Aufträgen
im Sinne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich
besondere Verteidigungs- und Sicherheitsin-
teressen zu berücksichtigen. Das Gericht be-
rücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die
Erfolgsaussichten der Beschwerde, die allge-
meinen Aussichten des Antragstellers im
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Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten,
und das Interesse der Allgemeinheit an einem
raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.
(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf
Nachprüfung durch Untersagung des Zu-
schlags stattgegeben, so unterbleibt dieser,
solange nicht das Beschwerdegericht die
Entscheidung der Vergabekammer nach
§ 121 oder § 123 aufhebt.

§119 Beteiligte am Beschwerdeverfah-
ren

An dem Verfahren vor dem Beschwerdege-
richt beteiligt sind die an dem Verfahren vor
der Vergabekammer Beteiligten.

§120 Verfahrensvorschriften
(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich
die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts kön-
nen sich durch Beamte oder Angestellte mit
Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.
(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1
und 6, §§ 71a, 72, 73 mit Ausnahme der
Verweisung auf § 227 Abs. 3 der Zivilpro-
zessordnung, die §§ 78, 111 und 113 Abs. 2
Satz 1 finden entsprechende Anwendung.

§121 Vorabentscheidung über den
Zuschlag

(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf
Antrag des Unternehmens, das nach § 101a
vom Auftraggeber als das Unternehmen be-
nannt ist, das den Zuschlag erhalten soll,
kann das Gericht den weiteren Fortgang des
Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestat-
ten, wenn unter Berücksichtigung aller mög-
licherweise geschädigten Interessen die
nachteiligen Folgen einer Verzögerung der
Vergabe bis zur Entscheidung über die Be-
schwerde die damit verbundenen Vorteile
überwiegen. Bei der Abwägung ist das Inte-
resse der Allgemeinheit an einer wirtschaftli-
chen Erfüllung der Aufgaben des Auftragge-
bers zu berücksichtigen; bei verteidigungs-
oder sicherheitsrelevanten Aufträgen im Sin-
ne des § 99 Absatz 7 sind zusätzlich beson-
dere Verteidigungs- und Sicherheitsinteres-
sen zu berücksichtigen. Das Gericht berück-

sichtigt bei seiner Entscheidung auch die Er-
folgsaussichten der sofortigen Beschwerde,
die allgemeinen Aussichten des Antragstel-
lers im Vergabeverfahren, den Auftrag zu er-
halten, und das Interesse der Allgemeinheit
an einem raschen Abschluss des Vergabever-
fahrens.

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und
gleichzeitig zu begründen. Die zur Begrün-
dung des Antrags vorzutragenden Tatsachen
sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind
glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung
über den Antrag kann das Verfahren über die
Beschwerde ausgesetzt werden.

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längs-
tens innerhalb von fünf Wochen nach Ein-
gang des Antrags zu treffen und zu begrün-
den; bei besonderen tatsächlichen oder
rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsit-
zende im Ausnahmefall die Frist durch be-
gründete Mitteilung an die Beteiligten um
den erforderlichen Zeitraum verlängern. Die
Entscheidung kann ohne mündliche Ver-
handlung ergehen. Ihre Begründung erläutert
Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit des
Vergabeverfahrens. § 120 findet Anwen-
dung.

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser
Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

§122 Ende des Vergabeverfahrens nach
Entscheidung des Beschwerdege-
richts

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach
§ 121 vor dem Beschwerdegericht unterle-
gen, gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf
von zehn Tagen nach Zustellung der Ent-
scheidung als beendet, wenn der Auftragge-
ber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der
Rechtmäßigkeit des Verfahrens ergreift, die
sich aus der Entscheidung ergeben; das Ver-
fahren darf nicht fortgeführt werden.

§123 Beschwerdeentscheidung

Hält das Gericht die Beschwerde für begrün-
det, so hebt es die Entscheidung der Verga-
bekammer auf. In diesem Fall entscheidet das
Gericht in der Sache selbst oder spricht die
Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter
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Berücksichtigung der Rechtsauffassung des
Gerichts über die Sache erneut zu entschei-
den. Auf Antrag stellt es fest, ob das Unter-
nehmen, das die Nachprüfung beantragt hat,
durch den Auftraggeber in seinen Rechten
verletzt ist. § 114 Abs. 2 gilt entsprechend.

§124 Bindungswirkung und
Vorlagepflicht

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Ver-
gabevorschriften Schadensersatz begehrt
und hat ein Verfahren vor der Vergabekam-
mer stattgefunden, ist das ordentliche Ge-
richt an die bestandskräftige Entscheidung
der Vergabekammer und die Entscheidung
des Oberlandesgerichts sowie gegebenen-
falls des nach Absatz 2 angerufenen Bundes-
gerichtshofs über die Beschwerde gebunden.
(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Ent-
scheidung eines anderen Oberlandesgerichts
oder des Bundesgerichtshofs abweichen, so
legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor.
Der Bundesgerichtshof entscheidet anstelle
des Oberlandesgerichts. Der Bundesgerichts-
hof kann sich auf die Entscheidung der Di-
vergenzfrage beschränken und dem Be-
schwerdegericht die Entscheidung in der
Hauptsache übertragen, wenn dies nach dem
Sach- und Streitstand des Beschwerdever-
fahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht
gilt nicht im Verfahren nach § 118 Abs. 1
Satz 3 und nach § 121.

Dritter Abschnitt
Sonstige Regelungen

§125 Schadensersatz bei
Rechtsmissbrauch

(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder
die sofortige Beschwerde nach § 116 als von
Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antrag-
steller oder der Beschwerdeführer verpflich-
tet, dem Gegner und den Beteiligten den
Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den
Missbrauch des Antrags- oder Beschwerde-
rechts entstanden ist.
(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere,
1. die Aussetzung oder die weitere Ausset-

zung des Vergabeverfahrens durch vor-

sätzlich oder grob fahrlässig vorgetragene
falsche Angaben zu erwirken;

2. die Überprüfung mit dem Ziel zu beantra-
gen, das Vergabeverfahren zu behindern
oder Konkurrenten zu schädigen;

3. einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn
später gegen Geld oder andere Vorteile
zurückzunehmen.

(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer
entsprechend einem besonderen Antrag nach
§ 115 Abs. 3 getroffenen vorläufigen Maß-
nahmen als von Anfang an ungerechtfertigt,
hat der Antragsteller dem Auftraggeber den
aus der Vollziehung der angeordneten Maß-
nahme entstandenen Schaden zu ersetzen.

§126 Anspruch auf Ersatz des Vertrau-
ensschadens

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz
von Unternehmen bezweckende Vorschrift
verstoßen und hätte das Unternehmen ohne
diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote
eine echte Chance gehabt, den Zuschlag zu
erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß
beeinträchtigt wurde, so kann das Unterneh-
men Schadensersatz für die Kosten der Vor-
bereitung des Angebots oder der Teilnahme
an einem Vergabeverfahren verlangen. Wei-
terreichende Ansprüche auf Schadensersatz
bleiben unberührt.

§127 Ermächtigungen
Die Bundesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Regelungen erlassen
1. zur Umsetzung der vergaberechtlichen

Schwellenwerte der Richtlinien der Euro-
päischen Union in ihrer jeweils geltenden
Fassung;

2. über das bei der Vergabe durch Auftrag-
geber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser-
oder Energieversorgung oder des Verkehrs
tätig sind, einzuhaltende Verfahren, über
die Auswahl und die Prüfung der Unter-
nehmen und der Angebote, über den Ab-
schluss des Vertrags und sonstige Rege-
lungen des Vergabeverfahrens;

3. über das bei der Vergabe von verteidi-
gungs- und sicherheitsrelevanten öffentli-
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chen Aufträgen einzuhaltende Verfahren,
über die Auswahl und die Prüfung der Un-
ternehmen und der Angebote, über den
Ausschluss vom Vergabeverfahren, über
den Abschluss des Vertrags, über die Auf-
hebung von Vergabeverfahren und über
sonstige Regelungen des Vergabeverfah-
rens einschließlich verteidigungs- und si-
cherheitsrelevanter Anforderungen im
Hinblick auf den Geheimschutz, allgemei-
ne Regeln zur Wahrung der Vertraulich-
keit, die Versorgungssicherheit sowie be-
sondere Regelungen für die Vergabe von
Unteraufträgen;

4. (weggefallen)
5. (weggefallen)
6. über ein Verfahren, nach dem öffentliche

Auftraggeber durch unabhängige Prüfer
eine Bescheinigung erhalten können, daß
ihr Vergabeverhalten mit den Regeln die-
ses Gesetzes und den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften überein-
stimmt;

7. über ein freiwilliges Streitschlichtungsver-
fahren der Europäischen Kommission ge-
mäß Kapitel 4 der Richtlinie 92/13/EWG
des Rates der Europäischen Gemeinschaft
vom 25. Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76
S. 14);

8. über die Informationen, die von den Auf-
traggebern dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie zu übermitteln
sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien
des Rates der Europäischen Gemeinschaft
zu erfüllen;

9. über die Voraussetzungen, nach denen
Auftraggeber, die auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder der Energieversorgung
oder des Verkehrs tätig sind, sowie Auf-
traggeber nach dem Bundesberggesetz
von der Verpflichtung zur Anwendung
dieses Teils befreit werden können, sowie
über das dabei anzuwendende Verfahren
einschließlich der erforderlichen Ermitt-
lungsbefugnisse des Bundeskartellamtes.

§127a Kosten für Gutachten und
Stellungnahmen nach der Sekto-
renverordnung; Verordnungser-
mächtigung

(1) Für Gutachten und Stellungnahmen, die
auf Grund der nach § 127 Nummer 9 erlas-
senen Rechtsverordnung vorgenommen wer-
den, erhebt das Bundeskartellamt Kosten
(Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwands. § 80 Absatz 1 Satz 3
und Absatz 2 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, Satz 3
und 4, Absatz 5 Satz 1 sowie Absatz 6 Satz 1
Nummer 2, Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
Hinsichtlich der Beschwerdemöglichkeit über
die Kostenentscheidung gilt § 63 Absatz 1
und Absatz 4 entsprechend.
(2) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten der Kostenerhebung bestim-
men. Vollstreckungserleichterungen dürfen
vorgesehen werden.

§128 Kosten des Verfahrens vor der
Vergabekammer

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekam-
mern werden Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) zur Deckung des Verwaltungsaufwan-
des erhoben. Das Verwaltungskostengesetz
findet Anwendung.
(2) Die Gebühr beträgt mindestens
2500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen
der Billigkeit bis auf ein Zehntel ermäßigt
werden. Die Gebühr soll den Betrag von
50 000 Euro nicht überschreiten; sie kann im
Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirt-
schaftliche Bedeutung außergewöhnlich
hoch sind, bis zu einem Betrag von
100 000 Euro erhöht werden.
(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unter-
liegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere
Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.
Kosten, die durch Verschulden eines Beteilig-
ten entstanden sind, können diesem aufer-
legt werden. Hat sich der Antrag vor Ent-
scheidung der Vergabekammer durch Rück-
nahme oder anderweitig erledigt, hat der
Antragsteller die Hälfte der Gebühr zu ent-
richten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu
tragen hat, erfolgt nach billigem Ermessen.
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Aus Gründen der Billigkeit kann von der Er-
hebung von Gebühren ganz oder teilweise
abgesehen werden.

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungs-
verfahren unterliegt, hat er die zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung notwendigen Aufwen-
dungen des Antragsgegners zu tragen. Die
Aufwendungen der Beigeladenen sind nur
erstattungsfähig, soweit sie die Vergabe-
kammer aus Billigkeit der unterlegenen Partei
auferlegt. Nimmt der Antragsteller seinen
Antrag zurück, hat er die zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung notwendigen
Aufwendungen des Antragsgegners und der
Beigeladenen zu erstatten. § 80 Abs. 1, 2
und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und die entsprechenden Vorschriften
der Verwaltungsverfahrensgesetze der Län-
der gelten entsprechend. Ein gesondertes
Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht
statt.

§129 Korrekturmechanismus der
Kommission

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines
Vergabeverfahrens vor Abschluss des Vertra-
ges eine Mitteilung der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, dass diese der
Auffassung ist, es liege ein schwerer Verstoß
gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich
der öffentlichen Aufträge vor, der zu beseiti-
gen sei, teilt das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie dies dem Auf-
traggeber mit.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, inner-
halb von 14 Kalendertagen nach Eingang
dieser Mitteilung dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie eine umfassende
Darstellung des Sachverhaltes zu geben und
darzulegen, ob der behauptete Verstoß be-
seitigt wurde, oder zu begründen, warum er
nicht beseitigt wurde, ob das Vergabeverfah-
ren Gegenstand eines Nachprüfungsverfah-
rens ist oder aus sonstigen Gründen ausge-
setzt wurde.

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand ei-
nes Nachprüfungsverfahrens oder wurde es
ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflich-

tet, das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie unverzüglich über den Aus-
gang des Nachprüfungsverfahrens zu infor-
mieren.

§129a Unterrichtungspflichten der
Nachprüfungsinstanzen

Die Vergabekammern und die Oberlandesge-
richte unterrichten das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie bis zum
31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl
der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres
und deren Ergebnisse.

§129b Regelung für Auftraggeber nach
dem Bundesberggesetz

(1) Auftraggeber, die nach dem Bundesberg-
gesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, Kohle oder
andere Festbrennstoffe aufzusuchen oder zu
gewinnen, müssen bei der Vergabe von Lie-
fer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträgen
oberhalb der in Artikel 16 der Richtlinie 2004/
17/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung
der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber
im Bereich der Wasser-, Energie- und Ver-
kehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl.
EU Nr. L 134 S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1422/2007 der Kommission
vom 4. Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 317
S. 34) geändert worden ist, festgelegten
Schwellenwerte zur Durchführung der Aufsu-
chung oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle
oder anderen Festbrennstoffen den Grund-
satz der Nichtdiskriminierung und der wett-
bewerbsorientierten Auftragsvergabe beach-
ten. Insbesondere müssen sie Unternehmen,
die ein Interesse an einem solchen Auftrag
haben können, ausreichend informieren und
bei der Auftragsvergabe objektive Kriterien
zugrunde legen. Dies gilt nicht für die Verga-
be von Aufträgen, deren Gegenstand die Be-
schaffung von Energie oder Brennstoffen zur
Energieerzeugung ist.
(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen
der Europäischen Kommission über das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie Auskunft über die Vergabe der unter diese
Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe
der Entscheidung 93/327/EWG der Kommis-
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sion vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der
Voraussetzungen, unter denen die öffentli-
chen Auftraggeber, die geographisch abge-
grenzte Gebiete zum Zwecke der Aufsuchung
oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder
anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kom-
mission Auskunft über die von ihnen verge-
benen Aufträge zu erteilen haben (ABl. EG Nr.
L 129 S. 25). Sie können über das Verfahren
gemäß der Rechtsverordnung nach § 127
Nr. 9 unter den dort geregelten Vorausset-
zungen eine Befreiung von der Pflicht zur
Anwendung dieser Bestimmung erreichen.

Fünfter Teil
Anwendungsbereich des Gesetzes

§130 Unternehmen der öffentlichen
Hand, Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf
Unternehmen, die ganz oder teilweise im Ei-
gentum der öffentlichen Hand stehen oder
die von ihr verwaltet oder betrieben werden.
Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils
dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf
die Deutsche Bundesbank und die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau.
(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle
Wettbewerbsbeschränkungen, die sich im
Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken,
auch wenn sie außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes veranlasst werden.
(3) Die Vorschriften des Energiewirtschafts-
gesetzes stehen der Anwendung der §§ 19,
20 und 29 nicht entgegen, soweit in § 111
des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere
Regelung getroffen ist.

Sechster Teil
Übergangs- und

Schlussbestimmungen

§131 Übergangsbestimmungen
(1) Freistellungen von Vereinbarungen und
Beschlüssen nach § 4 Abs. 2 und § 9 Abs. 3
Satz 1 und 4 und Freistellungen von Mittel-
standsempfehlungen nach § 22 Abs. 2 in der
am 30. Juni 2005 geltenden Fassung werden

am 31. Dezember 2007 unwirksam. Bis dahin
sind § 11 Abs. 1, §§ 12 und 22 Abs. 6 in der
am 30. Juni 2005 geltenden Fassung weiter
anzuwenden.

(2) Verfügungen der Kartellbehörde, durch
die Vereinbarungen und Beschlüsse nach
§ 10 Abs. 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden
Fassung freigestellt sind, und Freistellungen
von Lizenzverträgen nach § 17 Abs. 3 in der
am 30. Juni 2005 geltenden Fassung werden
am 31. Dezember 2007 unwirksam. Ist die
Freistellungsverfügung der Kartellbehörde
kürzer befristet, bleibt es dabei. Bis zum in
Satz 1 genannten Zeitpunkt sind § 11 Abs. 1
und § 12 in der am 30. Juni 2005 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für Ver-
fügungen der Kartellbehörde, durch die
Wettbewerbsregeln nach § 26 Abs. 1 und 2
Satz 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden
Fassung freigestellt sind.

(4) Auf einen Verstoß gegen eine wettbe-
werbsrechtliche Vorschrift oder eine Verfü-
gung der Kartellbehörde, der bis zum 30. Juni
2005 begangen worden ist, ist anstelle der
§§ 34 und 34a nur § 34 in der am 30. Juni
2005 geltenden Fassung anzuwenden.

(5) § 82a Abs. 1 findet auf Verfahren An-
wendung, in denen das Gericht bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes noch keine
mündliche Verhandlung terminiert hat. § 82a
Abs. 2 gilt für alle Urteile, die nach dem
30. Juni 2009 ergangen sind.

(6) Soweit sie die öffentliche Versorgung mit
Wasser regeln, sind die §§ 103, 103a und 105
sowie die auf sie verweisenden anderen Vor-
schriften des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 20. Februar 1990 (BGBl. I
S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 2
Abs. 3 des Gesetzes vom 26. August 1998
(BGBl. I S. 2512), weiter anzuwenden. Das
gilt insoweit auch für die Vorschriften, auf
welche die genannten Vorschriften verwei-
sen.

(7) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2012
nicht mehr anzuwenden.
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(8) Vergabeverfahren, die vor dem 24. April
2009 begonnen haben, einschließlich der sich
an diese anschließenden Nachprüfungsver-
fahren sowie am 24. April 2009 anhängige
Nachprüfungsverfahren sind nach den hierfür
bisher geltenden Vorschriften zu beenden.

(9) Vergabeverfahren, die vor dem 14. De-
zember 2011 begonnen haben, sind nach den
für sie bisher geltenden Vorschriften zu be-
enden; dies gilt auch für Nachprüfungsver-
fahren, die sich an diese Vergabeverfahren
anschließen, und für am 14. Dezember 2011
anhängige Nachprüfungsverfahren.
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Anlage
(zu § 98 Nr. 4)

Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder
des Verkehrs sind:

1. Trinkwasserversorgung:
Das Bereitstellen und Betreiben fester
Netze zur Versorgung der Allgemeinheit
im Zusammenhang mit der Gewinnung,
dem Transport oder der Verteilung von
Trinkwasser sowie die Versorgung dieser
Netze mit Trinkwasser; dies gilt auch,
wenn diese Tätigkeit mit der Ableitung
und Klärung von Abwässern oder mit
Wasserbauvorhaben sowie Vorhaben auf
dem Gebiet der Bewässerung und der
Entwässerung im Zusammenhang steht,
sofern die zur Trinkwasserversorgung be-
stimmte Wassermenge mehr als 20 Pro-
zent der mit dem Vorhaben oder den Be-
wässerungs- oder Entwässerungsanlagen
zur Verfügung gestellten Gesamtwasser-
menge ausmacht; bei Auftraggebern nach
§ 98 Nr. 4 ist es keine Tätigkeit der Trink-
wasserversorgung, sofern die Gewinnung
von Trinkwasser für die Ausübung einer
anderen Tätigkeit als der Trinkwasser-
oder Energieversorgung oder des Verkehrs
erforderlich ist, die Lieferung an das öf-
fentliche Netz nur vom Eigenverbrauch
des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 abhängt
und unter Zugrundelegung des Mittels der
letzten drei Jahre einschließlich des lau-
fenden Jahres nicht mehr als 30 Prozent
der gesamten Trinkwassergewinnung des
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht;

2. Elektrizitäts- und Gasversorgung:
Das Bereitstellen und Betreiben fester
Netze zur Versorgung der Allgemeinheit
im Zusammenhang mit der Erzeugung,
dem Transport oder der Verteilung von
Strom oder der Gewinnung von Gas sowie
die Versorgung dieser Netze mit Strom
oder Gas; die Tätigkeit von Auftraggebern
nach § 98 Nr. 4 gilt nicht als eine Tätigkeit
der Elektrizitäts- und Gasversorgung, so-
fern die Erzeugung von Strom oder Gas für
die Ausübung einer anderen Tätigkeit als
der Trinkwasser- oder Energieversorgung

oder des Verkehrs erforderlich ist, die Lie-
ferung von Strom oder Gas an das öffent-
liche Netz nur vom Eigenverbrauch ab-
hängt, bei der Lieferung von Gas auch nur
darauf abzielt, diese Erzeugung wirt-
schaftlich zu nutzen, wenn unter Zugrun-
delegung des Mittels der letzten drei Jahre
einschließlich des laufenden Jahres bei der
Lieferung von Strom nicht mehr als
30 Prozent der gesamten Energieerzeu-
gung des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4
ausmacht, bei der Lieferung von Gas nicht
mehr als 20 Prozent des Umsatzes des
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4;

3. Wärmeversorgung:
Das Bereitstellen und Betreiben fester
Netze zur Versorgung der Allgemeinheit
im Zusammenhang mit der Erzeugung,
dem Transport oder der Verteilung von
Wärme sowie die Versorgung dieser Netze
mit Wärme; die Tätigkeit gilt nicht als eine
Tätigkeit der Wärmeversorgung, sofern
die Erzeugung von Wärme durch Auftrag-
geber nach § 98 Nr. 4 sich zwangsläufig
aus der Ausübung einer anderen Tätigkeit
als auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder
Energieversorgung oder des Verkehrs er-
gibt, die Lieferung an das öffentliche Netz
nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirt-
schaftlich zu nutzen und unter Zugrunde-
legung des Mittels der letzten drei Jahre
einschließlich des laufenden Jahres nicht
mehr als 20 Prozent des Umsatzes des
Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht;

4. Verkehr:
Die Bereitstellung und der Betrieb von
Flughäfen zum Zwecke der Versorgung
von Beförderungsunternehmen im Luft-
verkehr durch Flughafenunternehmen, die
insbesondere eine Genehmigung nach
§ 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I
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S. 1229) erhalten haben oder einer solchen
bedürfen;
die Bereitstellung und der Betrieb von Hä-
fen oder anderen Verkehrsendeinrichtun-
gen zum Zwecke der Versorgung von Be-
förderungsunternehmen im See- oder Bin-
nenschiffsverkehr;
das Erbringen von Verkehrsleistungen, die
Bereitstellung oder das Betreiben von In-

frastruktureinrichtungen zur Versorgung
der Allgemeinheit im Eisenbahn-, Stra-
ßenbahn- oder sonstigen Schienenver-
kehr, mit Seilbahnen sowie mit automati-
schen Systemen, im öffentlichen Perso-
nenverkehr im Sinne des Personenbeför-
derungsgesetzes auch mit Kraftomnibus-
sen und Oberleitungsbussen.
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Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabeverordnung – VgV)*)ƒ

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169)

Zuletzt geändert durch
Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1508)

Inhaltsübers icht

Abschnitt 1
Vergabebestimmungen

§ 1 Zweck der Verordnung
§ 2 Schwellenwerte
§ 3 Schätzung des Auftragswertes
§ 4 Vergabe von Liefer- und Dienstleis-

tungsaufträgen
§ 5 Vergabe freiberuflicher Leistungen
§ 6 Vergabe von Bauleistungen
§§ 7 bis 13 (weggefallen)
§ 14 Bekanntmachungen
§ 15 (weggefallen)

§ 16 Ausgeschlossene Personen

§ 17 Melde- und Berichtspflichten

§§ 18 bis 22 (weggefallen)

Abschnitt 2
Übergangs- und
Schlussbestimmungen

§ 23 Übergangsbestimmungen

§ 24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3

*) Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinien 92/50/EWG, 93/36/EWG und 93/37/EWG über die Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträge (ABl. EG Nr. L 328 S. 1) und der
Richtlinie 98/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 93/38/EWG zur
Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversor-
gung sowie im Telekommunikationssektor (ABl. EG Nr. L 101 S. 1) in deutsches Recht.
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Abschnitt 1
Vergabebestimmungen

§1 Zweck der Verordnung
(1) Die Verordnung trifft nähere Bestimmun-
gen über das einzuhaltende Verfahren bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge, deren ge-
schätzte Auftragswerte ohne Umsatzsteuer
die in § 2 geregelten Schwellenwerte erreichen
oder übersteigen.
(2) Bei Auftraggebern nach § 98 Nummer 1
bis 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen gilt für Aufträge, die im Zusam-
menhang mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des
Verkehrs (Sektorentätigkeiten) vergeben wer-
den, die Sektorenverordnung vom 23. Septem-
ber 2009 (BGBl. I S. 3110).
(3) Diese Verordnung gilt nicht für verteidi-
gungs- und sicherheitsrelevante Aufträge im
Sinne des § 99 Absatz 7 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen.

§2 Schwellenwerte
Der Schwellenwert beträgt:
1. für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der

obersten oder oberen Bundesbehörden so-
wie vergleichbarer Bundeseinrichtungen
130 000 Euro; im Verteidigungsbereich gilt
dies bei Lieferaufträgen nur für Waren, die
im Anhang V der Richtlinie 2004/18/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 31. März 2004 über die Koordinierung
der Verfahren zur Vergabe öffentlicher
Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleis-
tungsaufträge (ABl. L 134 vom 30. 4. 2004,
S. 114, L 351 vom 26. 11. 2004, S. 44), die
zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1251/
2011 (ABl. L 319 vom 2. 12. 2011, S. 43)
geändert worden ist, aufgeführt sind. Die-
ser Schwellenwert gilt nicht für
a) Dienstleistungen des Anhangs II Teil A

Kategorie 5 der Richtlinie 2004/18/EG,
deren Code nach der Verordnung (EG)
Nr. 2195/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 5. November
2002 über das Gemeinsame Vokabular
für öffentliche Aufträge (CPV) (ABl.
L 340 vom 16. 12. 2002, S. 1), geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 213/2008
der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaft vom 28. November 2007
(ABl. L 74 vom 15. 3. 2008, S. 1) (CPV-
Code), den CPC-Referenznummern
7524 (CPV-Referenznummer 64228000-
0), 7525 (CPV-Referenznummer
64221000-1) und 7526 (CPV-Referenz-
nummer 64227000-3) entspricht, sowie
des Anhangs II Teil A Kategorie 8 der
Richtlinie 2004/18/EG oder

b) Dienstleistungen des Anhangs II Teil B
der Richtlinie 2004/18/EG;

für diese Dienstleistungen gilt der Schwel-
lenwert nach Nummer 2;

2. für alle anderen Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträge 200 000 Euro;

3. für Bauaufträge 5 000 000 Euro;
4. für Auslobungsverfahren, die zu einem

Dienstleistungsauftrag führen sollen, des-
sen Schwellenwert;

5. für die übrigen Auslobungsverfahren der
Wert, der bei Dienstleistungsaufträgen gilt;

6. für Lose von Bauaufträgen nach Nummer 3:
1 Million Euro oder bei Losen unterhalb von
1 Million Euro deren addierter Wert ab
20 vom Hundert des Gesamtwertes aller
Lose und

7. für Lose von Dienstleistungsaufträgen nach
Nummer 1 oder 2: 80 000 Euro oder bei
Losen unterhalb von 80 000 Euro deren
addierter Wert ab 20 vom Hundert des Ge-
samtwertes aller Lose.

§3 Schätzung des Auftragswertes
(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist
von der geschätzten Gesamtvergütung für die
vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger
Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder
Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen
oder etwaige Vertragsverlängerungen zu be-
rücksichtigen.
(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages
darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufge-
teilt werden, den Auftrag der Anwendung die-
ser Verordnung zu entziehen.
(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträ-
gen oder Daueraufträgen über Liefer- oder

I.2 VgV: Vergabeverordnung §§ 1– 3
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Dienstleistungen ist der Auftragswert zu
schätzen

1. entweder auf der Grundlage des tatsächli-
chen Gesamtwertes entsprechender auf-
einander folgender Aufträge aus dem vo-
rangegangenen Haushaltsjahr; dabei sind
voraussichtliche Änderungen bei Mengen
oder Kosten möglichst zu berücksichtigen,
die während der zwölf Monate zu erwarten
sind, die auf den ursprünglichen Auftrag
folgen, oder

2. auf der Grundlage des geschätzten Ge-
samtwertes aufeinander folgender Aufträ-
ge, die während der auf die erste Lieferung
folgenden zwölf Monate oder während des
auf die erste Lieferung folgenden Haus-
haltsjahres, wenn dieses länger als zwölf
Monate ist, vergeben werden.

(4) Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienstleis-
tungen, für die kein Gesamtpreis angegeben
wird, ist Berechnungsgrundlage für den ge-
schätzten Auftragswert

1. bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer
Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Ge-
samtwert für die Laufzeit dieser Aufträge;

2. bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit
oder mit einer Laufzeit von mehr als
48 Monaten der 48-fache Monatswert.

(5) Bei Bauleistungen ist neben dem Auftrags-
wert der Bauaufträge der geschätzte Wert aller
Lieferleistungen zu berücksichtigen, die für die
Ausführungen der Bauleistungen erforderlich
sind und vom Auftraggeber zur Verfügung ge-
stellt werden.

(6) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder
eines dynamischen elektronischen Verfahrens
wird auf der Grundlage des geschätzten Ge-
samtwertes aller Einzelaufträge berechnet, die
während deren Laufzeit geplant sind.

(7) Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus
mehreren Losen, für die jeweils ein gesonder-
ter Auftrag vergeben wird, ist der Wert aller
Lose zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen
gilt dies nur für Lose über gleichartige Liefe-
rungen. Soweit eine zu vergebende freiberuf-
liche Leistung nach § 5 in mehrere Teilaufträge
derselben freiberuflichen Leistung aufgeteilt
wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur

Berechnung des geschätzten Auftragswertes
addiert werden.
(8) Bei Auslobungsverfahren, die zu einem
Dienstleistungsauftrag führen sollen, ist der
Wert des Dienstleistungsauftrags zu schätzen
zuzüglich etwaiger Preisgelder und Zahlungen
an Teilnehmer. Bei allen übrigen Auslobungs-
verfahren entspricht der Wert der Summe aller
Preisgelder und sonstigen Zahlungen an Teil-
nehmer sowie des Wertes des Dienstleis-
tungsauftrags, der vergeben werden könnte,
soweit der Auftraggeber dies in der Bekannt-
machung des Auslobungsverfahrens nicht
ausschließt.
(9) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung
des Auftragswertes ist der Tag, an dem die
Bekanntmachung der beabsichtigten Auf-
tragsvergabe abgesendet oder das Vergabe-
verfahren auf andere Weise eingeleitet wird.

§4 Vergabe von Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen

(1) Bei der Vergabe von Lieferaufträgen müs-
sen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen die Bestimmungen des zweiten Ab-
schnitts der Vergabe- und Vertragsordnung für
Leistungen (VOL/A) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. November 2009
(BAnz. Nr. 196a vom 29. Dezember 2009;
BAnz. 2010 S. 755) anwenden.
(2) Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträ-
gen und bei Auslobungsverfahren, die zu
Dienstleistungsaufträgen führen sollen, müs-
sen Auftraggeber nach § 98 Nummer 1 bis 3
und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen folgende Bestimmungen der
VOL/A anwenden, soweit in § 5 nichts anderes
bestimmt ist:
1. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach

Anlage 1 Teil A zum Gegenstand haben, die
Bestimmungen des zweiten Abschnitts der
VOL/A;

2. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach
Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die
Bestimmungen des § 8 EG VOL/A, § 15 EG
Absatz 10 VOL/A und § 23 EG VOL/A sowie
die Bestimmungen des ersten Abschnitts
der VOL/A mit Ausnahme von § 7 VOL/A;
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3. bei Aufträgen, die sowohl Dienstleistungen
nach Anlage 1 Teil A als auch Dienstleis-
tungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegen-
stand haben, die in Nummer 1 genannten
Bestimmungen, wenn der Wert der Dienst-
leistungen nach Anlage 1 Teil A überwiegt;
ansonsten müssen die in Nummer 2 ge-
nannten Bestimmungen angewendet wer-
den.

(3) Bei Aufträgen, deren Gegenstand Perso-
nennahverkehrsleistungen der Kategorie Ei-
senbahnen sind, gilt Absatz 2 mit folgenden
Maßgaben:

1. Bei Verträgen über einzelne Linien mit einer
Laufzeit von bis zu drei Jahren ist einmalig
auch eine freihändige Vergabe ohne sons-
tige Voraussetzungen zulässig.

2. Bei längerfristigen Verträgen ist eine frei-
händige Vergabe ohne sonstige Vorausset-
zungen im Rahmen des § 15 Abs. 2 des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes zulässig,
wenn ein wesentlicher Teil der durch den
Vertrag bestellten Leistungen während der
Vertragslaufzeit ausläuft und anschließend
im Wettbewerb vergeben wird. Die Laufzeit
des Vertrages soll zwölf Jahre nicht über-
schreiten. Der Umfang und die vorgesehe-
nen Modalitäten des Auslaufens des Ver-
trages sind nach Abschluss des Vertrages in
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu
machen.

(4)1) Wenn energieverbrauchsrelevante Wa-
ren, technische Geräte oder Ausrüstungen Ge-
genstand einer Lieferleistung nach Absatz 1
oder wesentliche Voraussetzung zur Ausfüh-
rung einer Dienstleistung nach Absatz 2 sind,
müssen die Anforderungen der Absätze 5
bis 6b beachtet werden.

(5) In der Leistungsbeschreibung sollen im
Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere
folgende Anforderungen gestellt werden:

1. das höchste Leistungsniveau an Energieef-
fizienz und

2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffi-
zienzklasse im Sinne der Energiever-
brauchskennzeichnungsverordnung.

(6) In der Leistungsbeschreibung oder an an-
derer geeigneter Stelle in den Vergabeunterla-
gen sind von den Bietern folgende Informati-
onen zu fordern:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch,
es sei denn, die auf dem Markt angebote-
nen Waren, technischen Geräte oder Aus-
rüstungen unterscheiden sich im zulässigen
Energieverbrauch nur geringfügig, und

2. in geeigneten Fällen,
a) eine Analyse minimierter Lebenszyklus-

kosten oder
b) die Ergebnisse einer Buchstabe a ver-

gleichbaren Methode zur Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit.

(6a) Die Auftraggeber dürfen nach Absatz 6
übermittelte Informationen überprüfen und
hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bie-
tern fordern.

(6b) Im Rahmen der Ermittlung des wirt-
schaftlichsten Angebotes nach § 97 Absatz 5
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen ist die anhand der Informationen nach
Absatz 6 oder der Ergebnisse einer Überprü-
fung nach Absatz 6a zu ermittelnde Energieef-
fizienz als Zuschlagskriterium angemessen zu
berücksichtigen.

(7)*) Öffentliche Auftraggeber gemäß § 98
Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe-

1) § 4 Absatz 4 der Vergabeverordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

– Richtlinie 2006/32/EG vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom 5. April 2006 (ABl. L 114 vom 27. 4. 2006, S. 64),

– Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angabe des Verbrauchs an Energie
und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Pro-
duktinformationen (ABl. L 153 vom 18. 6. 2010, S. 1).

*) § 4 Absatz 7 der Vergabeverordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge
(ABl. L 120 vom 15. 5. 2009, S. 5).
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werbsbeschränkungen müssen bei der Be-
schaffung von Straßenfahrzeugen Energiever-
brauch und Umweltauswirkungen als Kriteri-
um angemessen berücksichtigen. Zumindest
müssen folgende Faktoren, jeweils bezogen
auf die Lebensdauer des Straßenfahrzeugs im
Sinne der Tabelle 3 der Anlage 2, berücksich-
tigt werden:
1. Energieverbrauch,
2. Kohlendioxid-Emissionen,
3. Emissionen von Stickoxiden,
4. Emissionen von Nichtmethan-Kohlenwas-

serstoffen und
5. partikelförmige Abgasbestandteile.
(8) Zur Berücksichtigung des Energiever-
brauchs und der Umweltauswirkungen nach
Absatz 7 ist:
1. § 8 EG VOL/A mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass der Auftraggeber in der Leis-
tungsbeschreibung oder in den technischen
Spezifikationen Vorgaben zu Energiever-
brauch und Umweltauswirkungen macht,
und

2. § 19 EG VOL/A mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Auftraggeber den Ener-
gieverbrauch und die Umweltauswirkun-
gen von Straßenfahrzeugen als Kriterium
angemessen bei der Entscheidung über den
Zuschlag berücksichtigt.

(9) Sollen der Energieverbrauch und die Um-
weltauswirkungen von Straßenfahrzeugen im
Rahmen der Entscheidung über den Zuschlag
finanziell bewertet werden, ist die in Anlage 3
definierte Methode anzuwenden. Soweit die
Angaben in Anlage 2 dem Auftraggeber einen
Spielraum bei der Beurteilung des Energiege-
haltes oder der Emissionskosten einräumen,
nutzt der Auftraggeber diesen Spielraum ent-
sprechend den lokalen Bedingungen am Ein-
satzort des Fahrzeugs.
(10) Von der Anwendung des Absatzes 7 sind
Straßenfahrzeuge ausgenommen, die für den
Einsatz im Rahmen des hoheitlichen Auftrags
der Streitkräfte, des Katastrophenschutzes, der
Feuerwehren und der Polizeien des Bundes
und der Länder konstruiert und gebaut sind
(Einsatzfahrzeuge). Bei der Beschaffung von
Einsatzfahrzeugen werden die Anforderungen

nach Absatz 7 berücksichtigt, soweit es der
Stand der Technik zulässt und hierdurch die
Einsatzfähigkeit der Einsatzfahrzeuge zur Er-
füllung des in Satz 1 genannten hoheitlichen
Auftrags nicht beeinträchtigt wird.

§5 Vergabe freiberuflicher Leistungen

(1) Bei der Vergabe von Aufträgen für Dienst-
leistungen, die im Rahmen einer freiberufli-
chen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb
mit freiberuflichen Tätigkeiten angeboten
werden, sowie bei Auslobungsverfahren, die
zu solchen Dienstleistungsaufträgen führen
sollen, müssen Auftraggeber nach § 98 Num-
mer 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen folgende Bestim-
mungen der Vergabeordnung für freiberufliche
Leistungen (VOF) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. November 2009 (BAnz.
Nr. 185a vom 8. Dezember 2009) anwenden:

1. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach
Anlage 1 Teil A zum Gegenstand haben,
alle Bestimmungen der VOF;

2. bei Aufträgen, die Dienstleistungen nach
Anlage 1 Teil B zum Gegenstand haben, die
Bestimmungen des § 6 Absatz 2 bis 7 VOF
und § 14 VOF;

3. bei Aufträgen, die sowohl Dienstleistungen
nach Anlage 1 Teil A als auch Dienstleis-
tungen nach Anlage 1 Teil B zum Gegen-
stand haben, die in Nummer 1 genannten
Bestimmungen, wenn der Wert der Dienst-
leistungen nach Anlage 1 Teil A überwiegt;
ansonsten müssen die in Nummer 2 ge-
nannten Bestimmungen angewendet wer-
den.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Dienstleistungen,
deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lö-
sung vorab eindeutig und erschöpfend be-
schrieben werden kann.

§6 Vergabe von Bauleistungen

(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, 5 und 6
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen haben bei der Vergabe von Bauaufträ-
gen und Baukonzessionen die Bestimmungen
des 2. Abschnittes des Teiles A der Vergabe-
und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/
A) in der Fassung der Bekanntmachung vom
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24. Oktober 2011 (BAnz. Nr. 182a vom 2. De-
zember 2011; BAnz AT 07. 05. 2012 B1) an-
zuwenden; für die in § 98 Nr. 6 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen genann-
ten Auftraggeber gilt dies nur hinsichtlich der
Bestimmungen, die auf diese Auftraggeber
Bezug nehmen.

(2)1) Wenn die Lieferung von energiever-
brauchsrelevanten Waren, technischen Gerä-
ten oder Ausrüstungen wesentlicher Bestand-
teil einer Bauleistung ist, müssen die Anforde-
rungen der Absätze 3 bis 6 beachtet werden.

(3) In der Leistungsbeschreibung sollen im
Hinblick auf die Energieeffizienz insbesondere
folgende Anforderungen gestellt werden:

1. das höchste Leistungsniveau an Energieef-
fizienz und

2. soweit vorhanden, die höchste Energieeffi-
zienzklasse im Sinne der Energiever-
brauchskennzeichnungsverordnung.

(4) In der Leistungsbeschreibung oder an an-
derer geeigneter Stelle in den Vergabeunterla-
gen sind von den Bietern folgende Informati-
onen zu fordern:

1. konkrete Angaben zum Energieverbrauch,
es sei denn, die auf dem Markt angebote-
nen Waren, technischen Geräte oder Aus-
rüstungen unterscheiden sich im zulässigen
Energieverbrauch nur geringfügig, und

2. in geeigneten Fällen,
a) eine Analyse minimierter Lebenszyklus-

kosten oder
b) die Ergebnisse einer Buchstabe a ver-

gleichbaren Methode zur Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit.

(5) Die Auftraggeber dürfen nach Absatz 4
übermittelte Informationen überprüfen und
hierzu ergänzende Erläuterungen von den Bie-
tern fordern.

(6) Im Rahmen der Ermittlung des wirtschaft-
lichsten Angebotes nach § 97 Absatz 5 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
ist die anhand der Informationen nach Ab-
satz 4 oder der Ergebnisse einer Überprüfung
nach Absatz 5 zu ermittelnde Energieeffizienz
als Zuschlagskriterium angemessen zu berück-
sichtigen.

§§7 bis 13 (weggefallen)

§14 Bekanntmachungen
(1) Die Auftraggeber geben in der Bekannt-
machung und den Vergabeunterlagen die An-
schrift der Vergabekammer an, der die Nach-
prüfung obliegt.
(2) Bei Bekanntmachungen im Amtsblatt der
Europäischen Union nach diesen Bestimmun-
gen haben die Auftraggeber die Bezeichnun-
gen des Gemeinsamen Vokabulars für das öf-
fentliche Auftragswesen (Common Procure-
ment Vocabulary – CPV) zur Beschreibung des
Auftragsgegenstandes zu verwenden.
(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie gibt im Bundesanzeiger einen
Hinweis auf die Rechtsvorschrift zur Änderung
der CPV bekannt.

§15 (weggefallen)

§16 Ausgeschlossene Personen
(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines
Auftraggebers oder als Beauftragter oder als
Mitarbeiter eines Beauftragten eines Auftrag-
gebers dürfen bei Entscheidungen in einem
Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als
voreingenommen geltende natürliche Perso-
nen nicht mitwirken, soweit sie in diesem Ver-
fahren
1. Bieter oder Bewerber sind,
2. einen Bieter oder Bewerber beraten oder

sonst unterstützen oder als gesetzlicher

1) § 6 Absatz 2 der Vergabeverordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

– Richtlinie 2006/32/EG vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates vom 5. April 2006 (ABl. L 114 vom 27. 4. 2006, S. 64),

– Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angabe des Verbrauchs an Energie
und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Pro-
duktinformationen (ABl. L 153 vom 18. 6. 2010, S. 1).
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Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren
vertreten,

3. a) bei einem Bieter oder Bewerber gegen
Entgelt beschäftigt oder bei ihm als
Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates
oder gleichartigen Organs tätig sind
oder

b) für ein in das Vergabeverfahren einge-
schaltetes Unternehmen tätig sind,
wenn dieses Unternehmen zugleich ge-
schäftliche Beziehungen zum Auftrag-
geber und zum Bieter oder Bewerber
hat,

es sei denn, dass dadurch für die Personen
kein Interessenkonflikt besteht oder sich die
Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in
dem Vergabeverfahren auswirken.

(2) Als voreingenommen gelten auch die Per-
sonen, deren Angehörige die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen. Angehörige
sind der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner,
Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegat-
ten und Lebenspartner der Geschwister und
Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner,
Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und
Pflegekinder.

§17 Melde- und Berichtspflichten
(1) Die Auftraggeber übermitteln der zustän-
digen Stelle eine jährliche statistische Aufstel-
lung der im Vorjahr vergebenen Aufträge, und
zwar getrennt nach öffentlichen Liefer-,
Dienstleistungs- und Bauaufträgen (§§ 4
bis 6).
(2) Für jeden Auftraggeber enthält die statisti-
sche Aufstellung mindestens die Anzahl und
den Wert der vergebenen Aufträge. Die Daten
werden soweit möglich wie folgt aufgeschlüs-
selt:
a) nach den jeweiligen Vergabeverfahren,
b) nach Waren, Dienstleistungen und Bauar-

beiten gemäß den Kategorien der CPV-No-
menklatur,

c) nach der Staatsangehörigkeit des Bieters,
an den der Auftrag vergeben wurde.

(3) Werden die Aufträge im Verhandlungsver-
fahren vergeben, so werden die Daten auch

nach den in § 3 EG Absatz 3 und 4 VOL/A, § 3
Absatz 1 und 4 VOF und § 3a Absatz 5 und 6
VOB/A genannten Fallgruppen aufgeschlüsselt
und enthalten die Anzahl und den Wert der
vergebenen Aufträge nach Staatszugehörig-
keit der erfolgreichen Bieter zu einem Mit-
gliedstaat der EU oder einem Drittstaat.
(4) Die Daten enthalten zudem die Anzahl und
den Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund
der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungs-
übereinkommen vergeben wurden.
(5) Die statistischen Aufstellungen für oberste
und obere Bundesbehörden und vergleichbare
Bundeseinrichtungen enthalten auch den ge-
schätzten Gesamtwert der Aufträge unterhalb
der EU-Schwellenwerte sowie nach Anzahl
und Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund
der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungs-
übereinkommen vergeben wurden. Sie enthal-
ten keine Angaben über Dienstleistungen der
Kategorie 8 des Anhangs I Teil A und über
Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5,
deren CPC-Referenznummern 7524 (CPV-Re-
ferenznummer 64228000-0), 7525 (CPV-Refe-
renznummer 64221000-1) und 7526 (CPV-Re-
ferenznummer 64227000-3) lauten, sowie
über Dienstleistungen des Anhangs I Teil B,
sofern der geschätzte Wert ohne Umsatzsteuer
unter 200 000 Euro liegt.

§§18 bis 22 (weggefallen)

Abschnitt 2
Übergangs- und

Schlussbestimmungen

§23 Übergangsbestimmungen
Bereits begonnene Vergabeverfahren werden
nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des Be-
ginns des Verfahrens galt, beendet. Bis zu drei
Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung
begonnene Vergabeverfahren, bei denen eine
elektronische Angebotsabgabe zugelassen ist,
können nach den Verfahrensvorschriften, wel-
che vor Inkrafttreten dieser Verordnung galten,
abgewickelt werden, wenn dies in der Be-
kanntmachung festgelegt ist.

§24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

§§ 17 – 24 VgV: Vergabeverordnung I.2

I

www.WALHALLA.de 43



Anlage 1*)

Teil A1)

Kate-
gorie

Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern2)

CPV-Referenznummern

1 Instandhaltung und
Reparatur

6112, 6122,
633, 886

Von 50100000-6 bis 50982000-5 (außer
50310000-1 bis 50324200-4 und 50116510-
9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
und von 51000000-9 bis 51900000-1

2 Landverkehr3) ein-
schließlichGeldtrans-
port und Kurierdiens-
te, ohne Postverkehr

712 (außer
71235), 7512,
87304

Von 60100000-9 bis 60183000-4 (außer
60121000 bis 60160000-7, 60161000-4,
60220000-6) und von 64120000-3 bis
64121200-2

3 Fracht- und Perso-
nenbeförderung im
Flugverkehr, ohne
Postverkehr

73 (außer
7321)

Von 60410000-5 bis 60424120-3 (außer
60411000-2, 60421000-5) und 60500000-3,
von 60440000-4 bis 60445000-9

4 Postbeförderung im
Landverkehr4) sowie
Luftpostbeförderung

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2,
60421000-5

5 Fernmeldewesen 752 Von 64200000-8 bis 64228200-2, 72318000-
7 und von 72700000-7 bis 72720000-3

6 FinanzielleDienstleis-
tungen:

a) Versicherungs-
dienstleistungen,

b) Bankdienstleistun-
gen und Wertpa-
piergeschäfte5)

ex 81, 812,
814

Von 66100000-1 bis 66720000-3

7 Datenverarbeitung
und verbundene Tä-
tigkeiten

84 Von 50310000-1 bis 50324200-4, von
72000000-5 bis 72920000-5 (außer
72318000-7 und von 72700000-7 bis
72720000-3), 79342410-4

8 Forschung und Ent-
wicklung6)

85 Von 73000000-2 bis 73436000-7 (außer
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9 Buchführung, -hal-
tung und -prüfung

862 Von 79210000-9 bis 792230000-3

10 Markt- und Mei-
nungsforschung

864 Von 79300000-7 bis 79330000-6 und
79342310-9, 79342311-6

11 Unternehmensbera-
tung7) und verbunde-
ne Tätigkeiten

865, 866 Von 73200000-4 bis 732200000-0, von
79400000-8 bis 794212000-3 und
793420000-3, 79342100-4, 79342300-6,
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6,
79991000-7, 98362000-8
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Kate-
gorie

Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern2)

CPV-Referenznummern

12 Architektur, techni-
sche Beratung und
Planung, integrierte
technische Leistun-
gen, Stadt- und
Landschaftsplanung,
zugehörige wissen-
schaftliche und tech-
nische Beratung,
technische Versuche
und Analysen

867 Von 71000000-8 bis 71900000-7 (außer
71550000-8) und 79994000-8

13 Werbung 871 Von 79341000-6 bis 793422200-5 (außer
79342000-3 und 79342100-4)

14 Gebäudereinigung
und Hausverwaltung

874, 82201 bis
82206

Von 70300000-4 bis 70340000-6 und von
90900000-6 bis 90924000-0

15 Verlegen und Dru-
cken gegen Vergü-
tung oder auf ver-
traglicher Grundlage

88442 Von 79800000-2 bis 79824000-6, von
79970000-6 bis 79980000-7

16 Abfall- und Abwas-
serbeseitigung, sani-
täre und ähnliche
Dienstleistungen

94 Von 90400000-1 bis 90743200-9 (außer
9071220-3), von 90910000-9 bis 90920000-
2 und 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

Teil B

Kate-
gorie

Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern

CPV-Referenznummern

17 Gaststätten und Be-
herbergungsgewer-
be

64 Von 55100000-1 bis 55524000-9 und von
98340000-8 bis 98341100-6

18 Eisenbahnen 711 60200000-0 bis 60220000-6
19 Schifffahrt 72 Von 60600000-4 bis 60553000-0 und von

63727000-1 bis 63727200-3
20 Neben- und Hilfstä-

tigkeiten des Ver-
kehrs

74 Von 63000000-9 bis 63734000-3 (außer
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 und
von 63727000-1 bis 63727200-3) und
98361000-1

21 Rechtsberatung 861 Von 79100000-5 bis 79140000-7
22 Arbeitsvermittlung

und Arbeitskräftever-
mittlung8)

872 Von 79600000-0 bis 79635000-4 (außer
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) und
von 98500000-8 bis 98514000-9
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Kate-
gorie

Bezeichnung CPC-Referenz-
nummern

CPV-Referenznummern

23 Auskunfts- und
Schutzdienste, ohne
Geldtransport

873 (außer
87304)

Von 79700000-1 bis 797230000-8

24 Unterrichtswesen
und Berufsausbil-
dung

92 Von 80100000-5 bis 806600000-8 (außer
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

25 Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen

93 79611000-0 und von 85000000-9 bis
85323000-9 (außer 85321000-5 und
85322000-2)

26 Erholung, Kultur und
Sport9)

96 Von 79995000-5 bis 79995200-7 und von
92000000-1 bis 92700000-8 (außer
92230000-2, 922231000-9, 92232000-6)

*) Teil A entspricht Anhang VI, Teil B Anhang VII zur Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28. No-
vember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über
das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des Europäischen Parla-
ments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des Vokabulars (ABl. L 74
vom 15. 3. 2008, S. 1).

1) Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und CPC gilt die CPC-Nomenklatur.
2) CPC-Nomenklatur (vorläufige Fassung), die zur Festlegung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/50/EWG

verwendet wird.
3) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.
4) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18.
5) Ohne Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder Übertragung von Wertpa-

pieren oder anderen Finanzinstrumenten und mit Zentralbankdiensten. Ausgenommen sind ferner Dienstleistun-
gen zum Erwerb oder zur Anmietung – ganz gleich, nach welchen Finanzmodalitäten – von Grundstücken,
bestehenden Gebäuden oder anderem unbeweglichen Eigentum oder betreffende Rechte daran; Finanzdienst-
leistungen, die bei dem Vertrag über den Erwerb oder die Anmietung mit diesem gleichlaufend, ihm vorangehend
oder im Anschluss an ihn gleich in welcher Form erbracht werden, fallen jedoch darunter.

6) Ohne Aufträge über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, die anderer Art sind als diejenigen, deren
Ergebnisse ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen
Tätigkeit sind, sofern die Dienstleistung vollständig durch den Auftraggeber vergütet wird.

7) Ohne Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen.
8) Mit Ausnahme von Arbeitsverträgen.
9) Mit Ausnahme von Aufträgen über Erwerb, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Programmen durch

Sendeunternehmen und Verträgen über Sendezeit.
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Anlage 2

Daten zur Berechnung der über die Lebendauer von Straßenfahrzeugen anfallenden
externen Kosten

(entspricht dem Anhang zur Richtlinie 2009/33/EG)

Tabelle 1
Energiegehalt von Kraftstoffen

Kraftstoff Energiegehalt in Megajoule (MJ)/Liter bzw. Megajoule (MJ)/Normkubik-
meter (Nm3)

Dieselkraftstoff 36 MJ/Liter
Ottokraftstoff 32 MJ/Liter
Erdgas 33–38 MJ/Nm3

Flüssiggas (LPG) 24 MJ/Liter
Ethanol 21 MJ/Liter
Biodiesel 33 MJ/Liter
Emulsionskraftstoff 32 MJ/Liter
Wasserstoff 11 MJ/Nm3

Tabelle 2
Emissionskosten im Straßenverkehr (Preise von 2007)

Kohlendioxid (CO2) Stickoxide (NOx)
Nichtmethan-Kohlenwas-
serstoffe

Partikelförmige Abgasbe-
standteile

0,03–0,04 E/kg 0,0044 E/g 0,001 E/g 0,087 E/g

Tabelle 3
Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen

Fahrzeugklasse
(Kategorien M und N gemäß der Richtlinie 2007/46/EG) Gesamtkilometerleistung

Personenkraftwagen (M1) 200 000 km
Leichte Nutzfahrzeuge (N1) 250 000 km
Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) 1 000 000 km
Busse (M2, M3) 800 000 km
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Anlage 3

Methode zur Berechnung der über die Lebensdauer von Straßenfahrzeugen
anfallenden Betriebskosten

1. Für die Zwecke von § 4 Absatz 9 Satz 1
werden die über die Lebensdauer eines
Straßenfahrzeugs durch dessen Betrieb
verursachten Energieverbrauchs- und
Emissionskosten (Betriebskosten) nach
der im Folgenden beschriebenen Methode
finanziell bewertet und berechnet:
a) Die Energieverbrauchskosten, die für

den Betrieb eines Straßenfahrzeugs
über dessen Lebensdauer anfallen,
werden wie folgt berechnet:
aa) Der Kraftstoffverbrauch je Kilome-

ter eines Straßenfahrzeugs gemäß
Nummer 2 wird in Energiever-
brauch je Kilometer (Megajoule/Ki-
lometer, MJ/km) gerechnet. Soweit
der Kraftstoffverbrauch in anderen
Einheiten angegeben ist, wird er
nach den Umrechnungsfaktoren in
Tabelle 1 der Anlage 2 in MJ/km
umgerechnet.

bb) Je Energieeinheit muss im Rahmen
der Angebotswertung ein finanzi-
eller Wert festgesetzt werden (E/
MJ). Dieser finanzielle Wert wird
nach einem Vergleich der Kosten je
Energieeinheit von Ottokraftstoff
oder Dieselkraftstoff vor Steuern
bestimmt. Der jeweils günstigere
Kraftstoff bestimmt den in der An-
gebotswertung zu berücksichtigen-
den finanziellen Wert je Energie-
einheit (E/MJ).

cc) Zur Berechnung der Energiever-
brauchskosten, die für den Betrieb
eines Straßenfahrzeugs über des-
sen Lebensdauer anfallen, werden
die Gesamtkilometerleistung ge-
mäß Nummer 3 (gegebenenfalls
unter Berücksichtigung der bereits
erbrachten Kilometerleistung), der
Energieverbrauch je Kilometer (MJ/
km) gemäß Doppelbuchstabe aa
und die Kosten in Euro je Energie-

einheit (E/MJ) gemäß Doppelbuch-
stabe bb miteinander multipliziert.

b) Zur Berechnung der Kohlendioxid-
Emissionen, die für den Betrieb eines
Straßenfahrzeugs über dessen Lebens-
dauer anfallen, werden die Gesamtki-
lometerleistung gemäß Nummer 3 (ge-
gebenenfalls unter Berücksichtigung
der bereits erbrachten Kilometerleis-
tung), die Kohlendioxid-Emissionen in
Kilogramm je Kilometer (kg/km) gemäß
Nummer 2 und die Emissionskosten je
Kilogramm (E/kg) gemäß Tabelle 2 der
Anlage 2 miteinander multipliziert.

c) Zur Berechnung der in Tabelle 2 der
Anlage 2 aufgeführten Kosten für
Schadstoffemissionen, die für den Be-
trieb eines Straßenfahrzeugs über des-
sen Lebensdauer anfallen, werden die
Kosten für Emissionen von Stickoxiden,
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen und
partikelförmigen Abgasbestandteilen
addiert. Zur Berechnung der über die
Lebensdauer anfallenden Kosten für je-
den einzelnen Schadstoff werden die
Gesamtkilometerleistung gemäß Num-
mer 3 (gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung der bereits erbrachten Kilo-
meterleistung), die Emissionen in
Gramm je Kilometer (g/km) gemäß
Nummer 2 und die jeweiligen Kosten je
Gramm (E/g) miteinander multipliziert.

d) Auftraggeber dürfen bei der Berech-
nung der Emissionskosten nach den
Buchstaben b und c höhere Werte zu-
grunde legen als diejenigen, die in Ta-
belle 2 der Anlage 2 angegeben sind,
sofern die Werte in Tabelle 2 der
Anlage 2 um nicht mehr als das Dop-
pelte überschritten werden.

2. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch je
Kilometer sowie für Kohlendioxid-Emissio-
nen und Schadstoffemissionen je Kilome-
ter basieren auf den genormten gemein-
schaftlichen Testverfahren der Gemein-
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schaftsvorschriften über die Typgenehmi-
gung. Für Straßenfahrzeuge, für die keine
genormten gemeinschaftlichen Testver-
fahren bestehen, werden zur Gewährleis-
tung der Vergleichbarkeit verschiedener
Angebote allgemein anerkannte Testver-
fahren, die Ergebnisse von Prüfungen, die

für den Auftraggeber durchgeführt wur-
den, oder die Angaben des Herstellers he-
rangezogen.

3. Die Gesamtkilometerleistung eines Fahr-
zeugs ist der Tabelle 3 der Anlage 2 zu
entnehmen.
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